
Anhang 

1. Übersicht der Experteninterviews 

 

Nr. Kurzbe-

zeichnung 

Ort und Datum Institution Arbeitsbereich 

1 EI1 Wiesbaden, 

20.08.2018 

BKA Abteilung Schwere und Or-

ganisierte Kriminalität 

2 EI2 Wiesbaden, 

21.08.2018 

BKA Stab der Amtsleitung 

3 EI3 Hamburg, 

18.09.2018 

LKA HH Abteilung Deliktsorientierte 

Ermittlungen 

4 EI4 Berlin, 

28.09.2018 

BKA Abteilung Internationale Ko-

ordinierung, Bildungs- und 

Forschungszentrum 

5 EI5 Den Haag, 

24.10.2018 

BKA Abteilung Internationale Ko-

ordinierung, Bildungs- und 

Forschungszentrum – Deut-

sches Verbindungsbüro bei 

Europol 

6 EI6 Den Haag, 

24.10.2018 

Europol HENU-Sekretariat 

7 EI7 Brüssel, 

26.10.2018 

AA/BMI Ständige Vertretung der 

Bundesrepublik Deutsch-

land bei der EU 

8 EI8 Berlin, 09.11.2018 BMI Abteilung Öffentliche Si-

cherheit 

9 EI9 Berlin, 

27.12.2019 

BKA Abteilung Internationale Ko-

ordinierung, Bildungs- und 

Forschungszentrum 
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2. Synopse zu den europäischen Europol-Rechtsakten 

 EuropolÜ EuropolB (2009/371/JI) EuropolVO (2016/794) 
Unterzeichnung 26.07.1995 06.04.2009 11.05.2016 

Inkrafttreten/ 

Gültigkeit 

Art. 45: 

Inkrafttreten: 01.10.1998 

 

Tätigkeitsaufnahme von Europol: 

01.07.1999 

Art. 64 Abs. 2: 

Gültigkeit: Ab dem 01.01.2010 

Art. 77: 

Inkrafttreten: 20 Tage nach der Veröffentlichung 

im Amtsblatt der EU 

 

Gültigkeit: Ab dem 01.05.2017 

Fundstelle 

(Amtsblatt) 

C 316 vom 27.11.1995 L 121 vom 15.05.2009 L 135 vom 24.05.2016 

Ziele/Mandat Art. 2: 

• „Europol hat das Ziel, […] die Leis-

tungsfähigkeit der zuständigen Behör-

den der Mitgliedstaaten und ihre Zu-

sammenarbeit zu verbessern im Hin-

blick auf die Verhütung und Bekämp-

fung des Terrorismus, des illegalen 

Drogenhandels und sonstiger schwer-

wiegender Formen der internationa-

len Kriminalität, sofern tatsächliche 

Anhaltspunkte für eine kriminelle Or-

ganisationsstruktur vorliegen und von 

den genannten Kriminalitätsformen 

zwei oder mehr Mitgliedstaaten in 

Art. 3-4: 

• Art. 3: „Europol hat zum Ziel, die Tätigkeit 

der zuständigen Behörden der Mitglied-

staaten sowie deren Zusammenarbeit bei 

der Prävention und Bekämpfung von orga-

nisierter Kriminalität, Terrorismus und 

anderen Formen schwerer Kriminalität zu 

unterstützen und zu verstärken, wenn 

zwei oder mehr Mitgliedstaaten betrof-

fen sind.“ 

• Die Voraussetzung der „tatsächlichen An-

haltspunkte für eine kriminelle Organisati-

onsstruktur“ entfällt, woraus sich eine 

Art. 3: 

• „Europol unterstützt und verstärkt die Tä-

tigkeit der zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten sowie deren gegenseitige Zu-

sammenarbeit bei der Verhütung und Be-

kämpfung der zwei oder mehr Mitglied-

staaten betreffenden schweren Kriminali-

tät, des Terrorismus und der Kriminalitäts-

formen, die ein gemeinsames Interesse 

verletzen, das Gegenstand einer Politik der 

Union ist, wie in Anhang I aufgeführt.“, Art. 

3 Abs. 1 

• Europol ist ferner für die Zusammenhangs-

straften zuständig, Art. 3 Abs. 2 
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einer Weise betroffen sind, die auf-

grund des Umfangs, der Bedeutung 

und der Folgen der strafbaren Hand-

lungen ein gemeinsames Vorgehen 

der Mitgliedstaaten erfordert.“ 

• im Anhang zum EuropolÜ wurden die 
konkreten Delikte zusammengefasst, 

die unter dem Begriff der sonstigen 

schwerwiegenden Formen der inter-

nationalen Kriminalität zu verstehen 

waren 

• nach Art. 2 Abs. 3 umfasste die Zustän-
digkeit von Europol für eine be-

stimmte Kriminalitätsform auch die 

damit verbundenen Geldwäschestraf-

taten sowie die mit diesen Kriminali-

tätsformen im Zusammenhang ste-

henden Straftaten 

• mit dem Protokoll zur Änderung von 

Artikel 2 und des Anhangs des Über-

einkommens vom 30.11.2000 („Geld-

wäsche-Protokoll“, 2000/C358/01) 

wurde der Zuständigkeitsbereich von 

Europol auf das Phänomen der Geld-

wäsche im Allgemeinen erweitert, 

nicht jedoch auf alle mit der Geldwä-

sche im Zusammenhang stehenden 

Vortaten 

Ausweitung des Mandats von Europol 

ergibt 

• Art. 4 (Zuständigkeit): 

o Art. 4 stellt eine Konkretisierung und 

Ergänzung zu Art. 3 dar; neben einer 

nochmaligen Aufzählung der Krimina-

litätsformen, für die Europol zustän-

dig ist, enthält er einen Verweis auf 

den Anhang, der die Kriminalitätsfor-

men auflistet, welche der Begriff der 

„anderen Formen schwerer Krimina-

lität“ umfassen soll 

o Art. 4 Abs. 3 stellt klar, dass Europol, 

analog zum EuropolÜ, auch für die 

sog. Zusammenhangsstraftaten zu-

ständig ist 

o Geldwäsche wird in Umsetzung des 

Geldwäsche-Protokolls nun im An-

hang explizit aufgeführt 

• neu aufgenommene Delikte im Anhang: 
o gegen die finanziellen Interessen der 

Union gerichtete Straftaten 

o Insidergeschäfte und Finanzmarktma-

nipulation 

o Meeresverschmutzung durch Schiffe 

o sexueller Missbrauch und sexuelle Aus-

beutung, einschließlich Darstellungen 

von Kindesmissbrauch und Kontaktauf-

nahme zu Kindern für sexuelle Zwecke 

o Völkermord, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 

• für Terrorismus und Kriminalitätsformen, 

die ein Unionsinteresse verletzen, ist das 

Mehrstaatenerfordernis entfallen (das 

Komma vor „des Terrorismus“ grenzt den 

Bereich der schweren Kriminalität gezielt 

vom „Terrorismus“ und „Kriminalitätsfor-

men, die ein gemeinsames Interesse verlet-

zen, das Gegenstand einer Politik der Union 

ist“, ab;  in der englischen Sprachfassung 

wird dies noch deutlicher: “preventing and 

combating serious crime affecting two or 

more Member States, terrorism and forms 

of crime which affect a common interest 

covered by a Union policy, […]”) 

• Organisierte Kriminalität wird nicht im Art. 
3 genannt, sondern nur im Anhang 
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• mit dem Protokoll vom 27.11.2003 
(Dänisches-Protokoll; 2004/C2/01) 

wurde der Begriff der „schweren inter-

nationalen Kriminalität“ als zentrales 

Betätigungsfeld von Europol etabliert; 

mit diesem Begriff werden nunmehr 

alle Kriminalitätsphänomene, für die 

Europol zuständig ist, unter einem ge-

meinsamen Dach zusammengefasst 

aufgelistet; insofern ist Organisierte Krimi-

nalität als eine Form der schweren Krimina-

lität anzusehen, für die weiterhin das Mehr-

staatenerfordernis gilt, es sei denn, es liegt 

eine Verletzung eines Unionsinteresses vor 

 

Aufgaben Art. 3: 

• die Europol zugewiesenen Aufgaben 
lassen sich grundsätzlich in drei Kate-

gorien einteilen: 

o (1.) vorrangige Aufgaben, Art. 3 

Abs. 1 

o (2.) weitere Aufgaben, Art. 3 Abs. 

2 

o (3.) fakultative Aufgaben, Art. 3 

Abs. 3 

• vorrangige Aufgaben (Kernaufga-

ben): 

o Nr. 1: Erleichterung des Informa-

tionsaustausches zwischen den 

Mitgliedstaaten 

o Nr. 2: Sammlung, Zusammenstel-

lung und Analyse von Informatio-

nen und Erkenntnissen 

Art. 5: 

• Aufgaben sind insgesamt ähnlich dem Eu-
ropolÜ normiert 

• nach wie vor gibt es eine Dreiteilung in (1) 
„Hauptaufgaben“, (2) „zusätzliche Aufga-

ben“ und (3) fakultative Aufgaben 

• Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des EuropolÜ (den Infor-
mationsaustausch zwischen den Mitglied-

staaten zu erleichtern) ist weggefallen 

• aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 EuropolÜ (Informa-

tionen und Erkenntnisse zu sammeln, zu-

sammenzustellen und zu analysieren) wird 

Art. 5 Abs. 1 lit. a) (Informationen und Er-

kenntnisse sammeln, speichern, verarbei-

ten, analysieren und austauschen) 

• neu hinzugekommen sind u. a. folgende 
Aufgaben: 

o Stellung von Ersuchen an die zustän-

digen Behörden der betreffenden 

Art. 4: 

• die aus dem EuropolÜ und dem EuropolB 
bekannte Dreiteilung der Aufgaben wird 

aufgehoben; stattdessen werden die Aufga-

ben nun auf einer Ebene nacheinander ka-

talogartig aufgezählt und als kohärente Ge-

samteinheit dargestellt 

• inhaltlich orientieren sich die Aufgaben 
grundsätzlich an dem Gerüst des EuropolB, 

gleichwohl zeigen sich in der EuropolVO 

zahlreiche Weiterentwicklungen 

• Art. 5 Abs. 1 lit. a) (Informationen und Er-

kenntnisse sammeln, speichern, verarbei-

ten, analysieren und austauschen) wird zu 

Art. 4 Abs. 1 lit. a) mit folgender Formulie-

rung: Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, 

Analyse und Austausch von Informationen, 

einschließlich strafrechtlich relevanter Er-

kenntnisse 
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o Nr. 3: Unverzügliche Unterrich-

tung der nationalen Stellen über 

sie betreffende Informationen 

und Zusammenhänge von Straf-

taten 

o Nr. 4 Unterstützung der Ermitt-

lungen in den Mitgliedstaaten 

durch Übermittlung aller sach-

dienlichen Informationen 

o Nr. 5. Unterhaltung automati-

scher Informationssammlungen 

(Verweis auf Art. 8, 10 und 11) 

• weitere Aufgaben: 

o Nr. 1:  Vertiefung von Spezial-

kenntnissen, die im Rahmen von 

Ermittlungstätigkeiten von den 

zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten verwendet wurden, 

sowie Beratung bei Ermittlungen 

anbieten 

o Nr. 2: Übermittlung strategischer 

Erkenntnisse, um einen wirksa-

men und rationalen Einsatz der 

auf nationaler Ebene vorhande-

nen Ressourcen für operativen 

Aufgaben zu erleichtern und zu 

fördern 

Mitgliedstaaten um Einleitung, 

Durchführung oder Koordinierung 

von Ermittlungen sowie in bestimm-

ten Fällen die Möglichkeit, die Einset-

zung gemeinsamer Ermittlungsgrup-

pen zu empfehlen (Art. 5 Abs. 1 lit. d)) 

o Unterstützung der Mitgliedstaaten 

mit Erkenntnissen und Analysen bei 

größeren internationalen Veranstal-

tungen (Art. 5 Abs. 1 lit. e)) 

o Erstellung von Bewertungen der Be-

drohungslage, strategischer Analysen 

sowie allgemeiner Lageberichte (Art. 

5 Abs. 1 lit. f)) 

• wie bereits im EuropolÜ geregelt, hat Eu-

ropol auch unter dem EuropolB folgende 

„zusätzlichen Aufgaben“: 

o Vertiefung von Spezialkenntnissen, 

die im Rahmen von Ermittlungstätig-

keiten von den zuständigen Behör-

den der Mitgliedstaaten verwendet 

wurden sowie Beratung bei Ermitt-

lungen (Art. 5 Abs. 3 lit. a)) 

o Übermittlung strategischer Erkennt-

nisse, um einen effizienten und effek-

tiven Einsatz der auf nationaler und 

auf unionaler Ebene vorhandenen 

Ressourcen für operative Tätigkeiten 

• mit Art. 4 Abs. 1 lit. c) wird erstmals an pro-
minenter Stelle klar herausgestellt, dass Eu-

ropol für die „Koordinierung, Organisation 

und Durchführung von Ermittlungs- und 

operativen Maßnahmen“ zuständig ist, al-

lerdings nur „gemeinsame mit den zuständi-

gen Behörden der Mitgliedstaaten […]“ (Art. 

4 Abs. 1 lit. c) sublit. i)) oder „im Zusammen-

hang mit gemeinsamen Ermittlungsgruppen 

nach Maßgabe des Artikels 5 sowie gegebe-

nenfalls in Verbindung mit Eurojust […]“ 

(Art. 4 Abs. 1 lit. c) sublit. ii)) 

• ebenfalls neu, allerdings lediglich im Hin-

blick auf seine Platzierung und weniger auf 

den konkreten Inhalt, ist Art. 4 Abs. 1 lit. d), 

wonach Europol an gemeinsamen Ermitt-

lungsgruppen mitwirkt; ferner ist Europol 

befugt, die Einsetzung einer solchen ge-

meinsamen Ermittlungsgruppe „anzure-

gen“ (der EuropolB sprach lediglich von der 

„Empfehlung“ eine entsprechende Gruppe 

einzurichten, Art. 5 Abs. 1 lit. d) 2 HS. Euro-

polB) 

• prominent hervorgehoben und einheitlich 

platziert wird zudem die Aufgabe, Bedro-

hungsanalysen sowie strategische und ope-

rative Analysen zu erstellen, Art. 4 Abs. 1 lit. 

f); im Gegensatz zum EuropolB ist die 
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o Nr. 3: Erarbeitung von Gesamtbe-

richten 

• Fakultative Tätigkeiten: Unterstüt-

zung der Mitgliedstaaten durch Bera-

tung und Forschung auf folgenden Ge-

bieten: 

o Nr. 1: Fortbildung der Bedienste-

ten der zuständigen Behörden 

o Nr. 2: Organisation und materi-

elle Ausstattung der mitglied-

staatlichen Behörden 

o Nr. 3: Methoden zur Verhütung 

von Straftaten (Prävention) 

o Nr. 4: Kriminaltechnische und kri-

minalwissenschaftliche Metho-

den sowie Ermittlungsmethoden 

zu erleichtern und zu fördern, Art. 5 

Abs. 3 lit. b) 

• Unterstützung, Beratung und Forschung 

für die Mitgliedstaaten auf folgenden Ge-

bieten (Art. 5 Abs. 4): 

o Fortbildung der Bediensteten ih-

rer zuständigen Behörden (lit. a)) 

o Organisation und materielle Aus-

stattung (lit. b)) 

o Methoden zur Prävention von 

Straftaten (lit. c)) 

o kriminaltechnische und kriminal-

wissenschaftliche Methoden (lit. 

d)) 

• Europol fungiert als Zentralstelle für die 

Bekämpfung der Euro-Fälschung (Art. 5 

Abs. 5) 

Ausrichtung dieser Analysen auf die Zielset-

zung von Europol (Art. 5 Abs. 1 lit. f) Euro-

polB) entfallen; Abs. 2 von Art. 4 stellt klar, 

dass Europol darüber hinaus Analysen er-

stellt, die zur Unterstützung des Rates und 

der Kommission bei der Festlegung der stra-

tegischen und operativen Ziele der EU im 

Bereich Kriminalitätsbekämpfung dienen 

sollen 

• der komplette Bereich der Unterstützungs-
leistungen im Hinblick auf Forschung, Bera-

tung sowie Schulung wird umfassender ge-

staltet: in Art. 4 Abs. 1 lit. g) wird die allge-

meine Formulierung „Beratung der Mit-

gliedstaaten“ aufgenommen, die als eine 

Art Auffangklausel bzw. generelle Ermächti-

gung Europols bei der Entwicklung von kri-

minalspezifischem Fachwissen auf Ebene 

der Mitgliedstaaten zu verstehen ist; dar-

über hinaus wird explizit der Aspekt der fi-

nanziellen Unterstützung bei der Durchfüh-

rung von Schulungsmaßnahmen erwähnt, 

Art. 4 Abs. 1 lit. i) 

• die Formulierung „finanzielle Unterstüt-
zung“ findet sich nun auch in Art. 4 Abs. 1 

lit. h); hier heißt es: „Unterstützung von 

grenzüberschreitenden Informationsaus-

tauschtätigkeiten, Operationen und 
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Ermittlungen der Mitgliedstaaten sowie von 

gemeinsamen Ermittlungsgruppen, auch in 

operativer, technischer und finanzieller Hin-

sicht;“ 

• inhaltlich neu ist insbesondere lit. l) von Art. 
4 Abs. 1, der die Weiterentwicklung von 

Zentren, insbesondere des Europäischen 

Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkrimi-

nalität, betont 

• keine Veränderungen im Hinblick auf die Er-

greifung von Zwangsmaßnahmen: Art. 4 

Abs. 5 stellt klar, dass Europol bei der 

Durchführung seiner Aufgaben keine 

Zwangsmaßnahmen anwendet 

• Europol fungiert weiterhin als Zentralstelle 

für die Bekämpfung der Euro-Fälschung, 

Art. 4 Abs. 4 

Organe Art. 27: 

vier Organe (Verwaltungsrat, Direktor, Fi-

nanzkontrolleur, Haushaltsausschuss) 

Art. 36: 

zwei Organe (Verwaltungsrat, Direktor) 

Im Gegensatz zum EuropolÜ und dem EuropolB 

verzichtet die EuropolVO auf eine explizite Be-

nennung der Organe von Europol. Art. 9 spricht 

stattdessen von der „Verwaltungs- und Leitungs-

struktur von Europol“. Diese umfasst den Ver-

waltungsrat, einen Exekutivdirektor sowie ggf. 

beratende Gremien, welche vom Verwaltungs-

rat eingesetzt werden können. 
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Aufgaben, Zusam-

mensetzung und Ab-

stimmungsregeln des 

Verwaltungsrates 

Art. 28: 

Aufgaben - Art. 28 Abs. 1 Nr. 1-29: 

• dem Verwaltungsrat oblag primär die 

Rolle eines obersten Aufsichts- und 

Lenkungsgremiums, welches z. B. an 

der Erweiterung der Ziele von Europol 

(Art. 28 Abs. 1 Nr. 1) sowie der Ernen-

nung und Entlassung des Direktors 

mitwirkte (Art. 28 Abs. 1 Nr. 11), die 

Rechte und Pflichten der Verbindungs-

beamten gegenüber Europol einstim-

mig festlegte (Art. 28 Abs. 1 Nr. 2), die 

ordnungsgemäße Amtsführung des Di-

rektors überwachte (Art. 28 Abs. 1 Nr. 

12) und den fünfjährigen Finanzplan 

einstimmig verabschiedete (Art. 28 

Abs. 1 Nr. 16 sowie Art. 35 Abs. 4) 

• ferner: jährliche Verabschiedung eines 

Berichtes durch einstimmigen Be-

schluss über die allgemeine Tätigkeit 

von Europol im vergangenen Jahr (Art. 

28 Abs. 10 Nr. 1) sowie eines Berichts 

über die voraussichtlichen Tätigkeiten 

von Europol, in dem der operative Be-

darf der Mitgliedstaaten sowie die vo-

raussichtlichen Auswirkungen auf den 

Haushalt und das Personal von 

Art. 37: 

Aufgaben - Art. 37 Abs. 9 lit. a)-i) und Abs. 10: 

• prominent platziert und neu eingeführt 

wird die Aufgabe, eine Strategie für Euro-

pol zu erstellen, Art. 37 Abs. 1 lit. a) 

• ferner: Überwachung der Amtsführung 

des Direktors, Verabschiedung des jährli-

chen Haushaltsplans sowie eines Arbeits-

programms für die künftige Tätigkeit von 

Europol (nach Stellungnahme der Kom-

mission), das dem operativen Bedarf der 

Mitgliedstaaten sowie den Auswirkungen 

auf den Haushalt und den Personalbe-

stand von Europol Rechnung trägt 

 

Zusammensetzung, Art. 37 Abs. 1: 

Ein Vertreter je Mitgliedstaat und ein Vertreter 

der Kommission; jeder Vertreter eines Mit-

gliedstaates und der Vertreter der Kommission 

haben ein Stimmrecht 

 

Abstimmungsregeln: 

in der Regel mit einer zwei-Drittel Mehrheit 

(Art. 37 Abs. 8) 

Art. 10-15: 

Aufgaben - Art. 11 und 12: 

• prominent hervorgehoben wird der Be-

schluss einer mehrjährigen Programmpla-

nung und eines jährlichen Arbeitspro-

gramms mit der Zweidrittelmehrheit seiner 

Mitglieder (Art. 11 Abs. 1 lit. a)); eine ähnli-

che Regelung bzw. Zuständigkeit des Ver-

waltungsrates war bereits unter dem Euro-

polB zu finden, jedoch war diese auf meh-

rere Artikel aufgeteilt (Art. 37 Abs. 9 lit. a) 

sowie Art. 37 Abs. 10 lit. b) EuropolB); mit 

der EuropolVO werden die bislang getrennt 

voneinander formulierten Befugnisse des 

Verwaltungsrates zur Erstellung der zentra-

len Europol-Strategie kohärent zusammen-

gefasst (die mehrjährige Programmplanung 

stellt das Kernelement der strategischen 

Gesamtausrichtung von Europol dar; sie 

enthält folgende Elemente: strategische Ge-

samtplanung, inkl. Zielvorgaben, erwartete 

Ergebnisse und Leistungsindikatoren, die 

Ressourcenplanung, inkl. des mehrjährigen 

Finanz- und Personalplans sowie die Strate-

gie für die Beziehungen zu Drittstaaten und 

internationalen Organisation [Art. 12 Abs. 

2]) 
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Europol Berücksichtigung finden (Art. 

28 Abs. 10 Nr. 2) 

 

Zusammensetzung - Art. 28 Abs. 4: 

ein Vertreter je Mitgliedstaat; jeder Vertre-

ter hat eine Stimme; Kommission war ein-

geladen, an den Sitzungen ohne Stimm-

recht teilzunehmen 

 

Abstimmungsregeln 

in der Regel Einstimmigkeit erforderlich 

• hervorzuheben ist zudem Art. 11 Abs. 1 lit. 
s), wonach der Verwaltungsrat über die in-

ternen Strukturen von Europol, inkl. der in 

Art. 4 Abs. 1 genannten spezialisierten Zen-

tren, entscheidet; die Klarheit und Eindeu-

tigkeit der Formulierung stellt eine Neue-

rung gegenüber dem EuropolB dar 

• ebenfalls hervorzuheben ist Art. 11 Abs. 1 
lit. q), wonach der Verwaltungsrat nach 

Konsultation des Europäischen Daten-

schutzbeauftragten (EDSB) die Leitlinien für 

die konkrete Verarbeitung von Informatio-

nen durch Europol festlegt 

 

Zusammensetzung, Art. 10: 

• deckungsgleich mit den Regelungen des Eu-

ropolB, Art. 37 Abs. 1 

 

Abstimmungsregeln, Art. 15 Abs. 1: 

• in der Regel beschließt der Verwaltungsrat 
nach der EuropolVO mit der Mehrheit sei-

ner Mitglieder (Art. 15 Abs. 1) 

• in einigen Themenfeldern, z. B. der mehr-
jährigen Programmplanung und dem jährli-

chen Arbeitsprogramm, bleibt das Prinzip 

der zwei-Drittel Mehrheit allerdings erhal-

ten 
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Direktor Art. 29: 

• die primäre Aufgabe des Direktors be-

steht in der Leitung von Europol, Art. 

29 Abs. 1 

• Ernennung und Amtsdauer: Nach Stel-

lungnahme des Verwaltungsrates 

durch den Rat für einen Zeitraum von 

vier Jahren; einmalige Wiederernen-

nung ist zulässig, Art. 29 Abs. 1 

• Aufgaben (Art. 29 Abs. 3) 
o Erfüllung der Europol übertrage-

nen Aufgaben, Art. 29 Abs. 3 Nr. 

1 

o laufende Verwaltung, Art. 29 Abs. 

3 Nr. 2 

o Personalverwaltung, Art. 29 Abs. 

3 Nr. 3 

o sachgerechte Ausarbeitung und 

Durchführung der vom Verwal-

tungsrat gefassten Beschlüsse, 

Art. 29 Abs. 3 Nr. 4 

o Aufstellung der Entwürfe des 

Haushaltsplans, des Stellenplans 

und des fünfjährigen Finanzplans, 

Art. 29 Abs. 3 Nr. 5 

• Direktor war der gesetzliche Vertreter 

von Europol und gegenüber dem 

Art. 38: 

• die bereits mit dem EuropolÜ festge-

schriebene Aufgabenstellung wird insbe-

sondere um folgende Tätigkeiten ergänzt: 

o Erstellung des in Art. 37 Abs. 10 lit. c) 

genannten Berichtes (allgemeiner 

Bericht über die Tätigkeiten von Eu-

ropol im Vorjahr, einschließlich der 

Ergebnisse bei den vom Rat gesetzten 

Prioritäten), Art. 38 Abs. 4 lit. g) 

o Einrichtung und Durchführung eines 

effizienten Verfahrens zur Überwa-

chung und Bewertung der Leistung 

von Europol in Bezug auf die Zielvor-

gaben, Art. 38 Abs. 4 lit. j) 

• Ernennung und Amtsdauer: Ernennung 
durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit 

für eine Dauer von 4 Jahren; eine einma-

lige Verlängerung nach Vornahme einer 

Leistungsbewertung durch den Verwal-

tungsrat für weitere 4 Jahre ist möglich 

Art. 16: 

• spiegelbildlich zu den mit der EuropolVO 

einhergehenden Erweiterungen/Änderun-

gen werden auch die Aufgaben des Exeku-

tivdirektor angepasst; die wesentlichen Er-

weiterungen umfassen folgende Tätigkei-

ten: 

o Unterbreitung von Vorschlägen über 

die internen Strukturen von Europol 

gegenüber dem Verwaltungsrat, Art. 

16 Abs. 5 lit. b) 

o Ausarbeitung des Entwurfes der mehr-

jährigen Programmplanung und der 

jährlichen Arbeitsprogramme, Art. 16 

Abs. 5 lit. d) 

• Art. 16 Abs. 2 betont, dass der Exekutivdi-
rektor sein Amt unabhängig ausübt und 

keine Weisungen von Regierungen oder 

sonstigen Stellen entgegennimmt 

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



 

Verwaltungsrat rechenschaftspflich-

tig, Art. 29 Abs. 5 und 4 

Unterrichtungspflicht Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Art. 13: 

„Europol unterrichtet die nationalen Stel-

len und auf deren Wunsch deren Verbin-

dungsbeamten unverzüglich über die ihren 

Mitgliedstaat betreffenden Informationen 

und die in Erfahrung gebrachten Zusam-

menhänge von Straftaten, für die Europol 

nach Artikel 2 zuständig ist.“ 

Art. 5 Abs. 1 lit. b) i.V.m. Art. 17: 

„Unbeschadet des Artikels 14 Absätze 6 und 7 

unterrichtet Europol unverzüglich die nationa-

len Stellen und auf deren Wunsch deren Verbin-

dungsbeamten über die ihren Mitgliedstaat be-

treffenden Informationen und festgestellte 

Verbindungen zwischen Straften, für die Euro-

pol gemäß Artikel 4 zuständig ist.“ 

Art. 4 Abs. 1 lit. b) i.V.m. Art. 22: 

„Europol unterrichtet einen Mitgliedstaat ge-

mäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b unverzüglich 

über Informationen, die diesen betreffen.“ 

Teilnahme an ge-

meinsamen Ermitt-

lungsgruppen 

in der Ursprungsversion des EuropolÜ 

nicht vorhanden 

• die Möglichkeit zur Teilnahme an ge-

meinsamen Ermittlungsgruppen 

wurde erst mit dem Protokoll zur Än-

derung des EuropolÜ vom 28.11.2002 

(GEG-Protokoll, veröffentlicht in Amts-

blatt Nr. 312 vom 16.12.2002) einge-

führt 

• gemäß dem Änderungsprotokoll kön-

nen „Europol-Bedienstete“ in „unter-

stützender Funktion an gemeinsamen 

Ermittlungsgruppen teilnehmen […], 

sofern diese Gruppen Ermittlungen im 

Zusammenhang mit strafbaren Hand-

lungen führen, für die Europol gemäß 

Artikel 2 zuständig ist.“ Dabei können 

die Europol-Bediensteten an allen 

Art. 6: 

• Die Regelungen entsprechen inhaltlich de-
nen des Änderungsprotokolls vom 

28.11.2002 (GEG-Protokoll, veröffentlicht 

in Amtsblatt Nr. 312 vom 16.12.2002) 

• Europol kann „in unterstützender Funk-

tion an gemeinsamen Ermittlungsgrup-

pen“ teilnehmen; Voraussetzung ist, dass 

die gemeinsame Ermittlungsgruppe Er-

mittlungen führt, die im Mandatsbereich 

(Art. 4) von Europol liegen, Art. 6 Abs. 1 

• nach Abs. 1 UAbs. 2 kann das Europol-Per-

sonal dabei an allen Tätigkeiten mitwir-

ken, allerdings nicht an der Ergreifung von 

Zwangsmaßnahmen 

• gemäß Abs. 4 ist das an der gemeinsamen 

Ermittlungsgruppe teilnehmende Europol-

Personal dazu befugt, Informationen aus 

Art. 5: 

• inhaltlich ergeben sich keine Änderungen, 
entfallen ist lediglich die Formulierung „in 

unterstützender Funktion“ (Art. 6 Abs. 1 Eu-

ropolB); in der EuropolVO wird in allgemei-

ner Hinsicht die Befugnis zur „Mitwirkung“ 

an gemeinsamen Ermittlungsgruppen fest-

geschrieben 

• entfallen ist zudem das Erfordernis einer zu-
sätzlichen Vereinbarung zwischen dem Exe-

kutivdirektor und den zuständigen Behör-

den der an der gemeinsamen Ermittlungs-

gruppe beteiligten Mitgliedstaaten; nach 

der EuropolVO werden die Bedingungen für 

die Teilnahme des Europol-Personals an ei-

ner gemeinsamen Ermittlungsgruppe nun 

direkt in der Vereinbarung zur Einsetzung 
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Tätigkeiten mitwirken und Informatio-

nen mit allen Mitgliedern der gemein-

samen Ermittlungsgruppe austau-

schen. „Sie nehmen jedoch nicht an 

der Ergreifung von Zwangsmaßnah-

men teil.“ 

• Europol-Bedienstete können mit den 

Mitgliedern der gemeinsamen Ermitt-

lungsgruppe direkt Kontakt aufneh-

men und an sie Informationen aus den 

Informationssammlungen nach Art. 6 

weitergeben; im Falle einer direkten 

Kontaktaufnahme werden die natio-

nalen Stellen der in der gemeinsamen 

Ermittlungsgruppe vertretenen Mit-

gliedstaaten sowie die Mitgliedstaa-

ten, von denen die Informationen 

stammen, informiert, Art. 3a Abs. 4 

GEG-Protokoll 

• Informationen, die ein Europol-Be-
diensteter im Rahmen seiner Tätigkeit 

in einer gemeinsamen Ermittlungs-

gruppe erhält, dürfen in eine der auto-

matisierten Informationssammlungen 

von Europol eingegeben werden, Art. 

3a Abs. 5 GEG-Protokoll 

• bei der Teilnahme an einer gemeinsa-
men Ermittlungsgruppe unterliegen 

einem Informationssystem nach Art. 10 

(EIS und AWF) an die Mitglieder der ge-

meinsamen Ermittlungsgruppe weiterzu-

geben 

• nach Abs. 5 dürfen Informationen, die ein 
Europol-Bediensteter im Rahmen seiner 

Tätigkeit in einer gemeinsamen Ermitt-

lungsgruppe erhält, in jedes Element des 

in Art. 10 genannten Informationsverar-

beitungssystems eingegeben werden 

der gemeinsamen Ermittlungsgruppe fest-

gelegt 
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Europol-Bedienstete im Hinblick auf 

Straftaten, die gegen sie begangen 

wurden oder die sie selbst begehen, 

den innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten des Einsatzmitgliedstaates, die auf 

Personen mit vergleichbaren Aufga-

ben angewendet werden, Art. 3a Abs. 

6 GEG-Protokoll 

Ersuchen um Einlei-

tung strafrechtlicher 

Ermittlungen 

in der Ursprungsversion des EuropolÜ 

nicht vorhanden 

• die Möglichkeit, einen Mitgliedstaat 

um Einleitung strafrechtlicher Ermitt-

lungen zu ersuchen, wurde erst mit 

dem Protokoll zur Änderung des Euro-

polÜ vom 28.11.2002 (GEG-Protokoll, 

veröffentlicht in Amtsblatt Nr. 312 

vom 16.12.2002) eingeführt 

• gemäß dem Änderungsprotokoll „soll-

ten [die Mitgliedstaaten] etwaige Er-

suchen von Europol um die Einleitung, 

Durchführung oder Koordinierung von 

Ermittlungen in speziellen Fällen un-

verzüglich bearbeiten und diese Ersu-

chen in angemessener Weise prüfen. 

Europol sollte darüber informiert wer-

den ob die Ermittlungen, die Gegen-

stand des Ersuchens sind, eingeleitet 

werden.“ 

Art. 7: 

• im EuropolB wird die Kompetenz Euro-

pols, die Mitgliedstaaten um Einleitung 

strafrechtlicher Ermittlungen zu ersuchen 

konkreter und mit einer größeren Ver-

bindlichkeitswirkung geregelt 

• in Abs. 1 von Art. 7 heißt es: „Die Mitglied-
staaten nehmen Ersuchen von Europol um 

Einleitung, Durchführung oder Koordinie-

rung von Ermittlungen in bestimmten Fäl-

len entgegen und prüfen diese Ersuchen in 

angemessener Weise. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten Europol darüber, ob die Er-

mittlungen, die Gegenstand des Ersuchens 

sind, eingeleitet werden.“ 

• die „kann-Vorgaben“ des Änderungspro-

tokolls werden mit dem EuropolB in ver-

pflichtende Vorgaben gewandelt 

Art. 6: 

• auch unter der EuropolVO besitzt Europol 

die Kompetenz, die Mitgliedstaaten in be-

stimmten Fällen um Einleitung, Durchfüh-

rung oder Koordinierung strafrechtlicher Er-

mittlungen zu ersuchen, Art. 6 Abs. 1 

• wie schon der EuropolB bestimmt auch die 
EuropolVO, dass die Mitgliedstaaten ver-

pflichtet sind, ein ablehnendes Votum zu 

begründen; die EuropolVO bringt lediglich 

dahingehend eine Neuerung, dass die Mit-

teilung der Ablehnungsgründe unverzüg-

lich, vorzugsweise innerhalb eines Monats, 

nach Erhalt des Ersuchens zu erfolgen hat, 

Art. 6 Abs. 3 S. 1; die Voraussetzungen, un-

ter denen eine Begründung entfallen kann, 

finden sich in Art. 6 Abs. 3 S. 2 und sind im 

Wesentlichen deckungsgleich mit denen 

des EuropolB (Art. 7 Abs. 3 EuropolB) 
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• sofern einem Ersuchen von Europol 
nicht stattgegeben wird, informiert 

der betreffende Mitgliedstaat grund-

sätzlich Europol und begründet seine 

Ablehnung, es sei denn es liegen 

Gründe vor, wonach eine Begründung 

unterbleiben kann 

• eine Begründung kann unterbleiben, 
sofern dies (Art. 3b Abs. 2 Nr. i) und ii) 

GEG-Protokoll) 

o „wesentliche nationale Interessen 

im Bereich der Sicherheit beein-

trächtigt würde“ oder 

o „den reibungslosen Gang laufen-

der Ermittlungen oder die Sicher-

heit von Personen gefährden 

würde.“ 

• bei der Mitteilung der Gründe der Ableh-
nung ergeben sich keine inhaltlichen Än-

derungen 

Nationale Stelle Art. 4: 

• Art. 4 Abs. 1: „Jeder Mitgliedstaat er-

richtet oder bezeichnet eine nationale 

Stelle, […]“ 

• ebenfalls einschlägig ist Art. 1 Abs. 2, 

wonach „Europol […] in jedem Mit-

gliedstaat mit einer einzigen nationa-

len Stelle verbunden [ist], die nach Ar-

tikel 4 eingerichtet oder bezeichnet 

wird.“ 

Art. 8: 

• auch unter dem EuropolB ist die nationale 

Stelle grundsätzlich nach wie vor „die ein-

zige Verbindungsstelle zwischen Europol 

und den zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten.“, Art. 8 Abs. 2 S. 1; aber: Ent-

sprechend der bereits im „Dänischen Pro-

tokoll“ vom 27.11.2003 (2004/C2/01) for-

mulierten Regelung können Mitgliedstaa-

ten bei Bedarf Direktkontakte zulassen 

(„Die Mitgliedstaaten können jedoch 

Art. 7: 

• die Regelung zur Einrichtung einer nationa-

len Stelle als Bindeglied zwischen Europol 

und den Mitgliedstaaten werden mit der 

EuropolVO in verschiedenen Punkten geän-

dert bzw. erweitert 

• während der EuropolB die nationale Stelle 
noch explizit als „einzige Verbindungsstelle“ 

ausweist, spricht die EuropolVO lediglich 

von der „Verbindungsstelle zwischen Euro-

pol und den zuständigen Behörden“, Art. 7 
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• Art. 4 Abs. 2: Die nationale Stelle ist 

die einzige Verbindungsstelle zwi-

schen Europol und den zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten 

o mit dem „Dänischen Protokoll“ 

vom 27.11.2003 (2004/C2/01) 

wird die Möglichkeit eingeführt, 

dass ein Mitgliedstaat Direktkon-

takte zwischen Europol und von 

ihm festgelegten zuständigen na-

tionalen Behörden zulassen kann; 

im Falle von Direktkontakten zwi-

schen Europol und den bezeich-

neten zuständigen Behörden er-

hält die nationale Stelle zeitgleich 

alle austauschten Informationen 

(Dänisches-Protokoll: S. 4) 

• Art. 4 Abs. 3: „Die Mitgliedstaaten 
treffen alle erforderlichen Maßnah-

men, um die Erfüllung der Aufgaben 

durch die nationale Stelle zu gewähr-

leisten und insbesondere für den Zu-

griff dieser Stelle auf die entsprechen-

den nationalen Daten zu sorgen.“ 

• Art. 4 Abs. 4 definiert die Aufgaben der 

Nationalen Stelle 

direkte Kontakte zwischen den benannten 

zuständigen Behörden und Europol nach 

Maßgabe der von dem betreffenden Mit-

gliedstaat festgelegten Bedingungen, ein-

schließlich der vorherigen Einschaltung der 

nationalen Stelle, zulassen.“) 

• im Falle des Direktkontaktes erhält die na-

tionale Stelle alle Informationen, die aus-

getauscht werden, Art. 8 Abs. 2 UAbs. 2 

(Anmerkung: Auch dieser Passus war be-

reits im „Dänischen Protokoll“ vom 

27.11.2003 (2004/C2/01) enthalten) 

• Art. 8 Abs. 3: „Die Mitgliedstaaten treffen 

die nötigen Maßnahmen, um dafür zu 

sorgen, dass die nationalen Stellen ihre 

Aufgaben erfüllen können und insbeson-

dere Zugriff auf die einschlägigen natio-

nalen Daten haben.“ 

• bezüglich der Aufgaben der nationalen 

Stelle haben sich keine Veränderungen 

zum EuropolÜ ergeben; „liefert Europol 

aus eigener Initiative Informationen und 

Erkenntnisse, die das Amt für die Durch-

führung seiner Aufgaben benötigt;“ 

• regelmäßige Treffen der Leiter der natio-
nalen Stellen, Art. 8 Abs. 7 (wie bereits im 

„Dänischen Protokoll“ vom 27.11.2003 

(2004/C2/01) festgelegt) 

Abs. 5 S. 1; wie bisher können die Mitglied-

staaten Direktkontakte zulassen, wobei 

nach der EuropolVO die nationalen Stellen 

auf eine nachrichtliche Beteiligung an dem 

direkten Informationsaustausch zwischen 

Europol und der zuständigen Behörde ver-

zichten kann, Art. 7 Abs. 5 S. 3; dies war un-

ter dem EuropolB nicht möglich: hier war 

Europol verpflichtet, im Falle des Direktver-

kehrs zwischen Europol und einer Stelle des 

Mitgliedstaaten ohne Beteiligung der natio-

nalen Stelle, diese nachträglich in Kenntnis 

zu setzen (Art. 8 Abs. 2 UAbs. 2 EuropolB) 

• der Abschnitt zur Informationsübermitt-
lungsverpflichtung ist im Vergleich zum Eu-

ropolB in der EuropolVO klarer und in seiner 

Absicht stärker formuliert: Art.7 Abs. 6 legt 

fest, dass die Mitgliedstaaten eine entspre-

chende Übermittlung von Informationen si-

cherstellen; in Art. 8 Abs. 4 EuropolB wurde 

lediglich davon gesprochen, dass die natio-

nalen Stellen Informationen an Europol zu-

liefern; als weitere Aufgabe haben die nati-

onalen Stellen nun auch eine entspre-

chende Verbesserung des Informations-

standes über die Tätigkeit von Europol in 

den Mitgliedstaaten sicherzustellen, Art. 7 

Abs. 6 lit. c) 
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o im Schwerpunkt: Kommunikation 

und Zusammenarbeit mit Europol 

o zum einen: Übermittlungen nati-

onaler Erkenntnisse und Informa-

tionen an Europol aus eigener Ini-

tiative und Beantwortung von Er-

kenntnisanfragen von Europol: 

„Europol aus eigener Initiative 

Informationen und Erkenntnisse 

zu liefern, die für die Durchfüh-

rung von dessen Aufgaben erfor-

derlich sind,“ 

o zum anderen: Weiterleitung von 

Informationen und Erkenntnissen 

von Europol an die zuständigen 

Behörden des Mitgliedstaates so-

wie Stellung von Informationser-

suchen an Europol 

o unter den Voraussetzungen von 

Art. 4 Abs. 5 sind die Nationalen 

Stellen nicht verpflichtet, Infor-

mationen oder Erkenntnisse an 

Europol zu übermitteln 

• Kosten, die im Zusammenhang mit der 

nationalen Stelle entstehen, sind Eu-

ropol nicht zuzurechnen, Art. 4 Abs. 6 

• Leiter der nationalen Stellen treffen 

sich bei Bedarf, Art. 4 Abs. 7 

o Ziel der Treffen ist es, Europol in ope-

rativen Fragen zu unterstützen; im 

Einzelnen: 

o Prüfung und Ausarbeitung von Vor-

schlägen, um die operative Wirksam-

keit von Europol zu verbessern und 

„die Mitgliedstaaten zu größerem En-

gagement zu veranlassen“ 

o Bewertung der nach Art. 5 Abs. 1 lit. 

f) erstellten Berichte und Entwicklung 

von Umsetzungsmaßnahmen bezüg-

lich der im Bericht präsentierten Er-

kenntnisse 

o Unterstützung bei der Einrichtung ei-

ner gemeinsamen Ermittlungsgruppe 

• eine generelle Verpflichtung zur Informa-
tionsübermittlung besteht allerdings nicht; 

denn Art. 7 Abs. 7 stellt klar, dass die Mit-

gliedstaaten in bestimmten Konstellationen 

nach wie vor nicht verpflichtet sind, Infor-

mationen an Europol zu übermitteln 

• wie bereits in Art. 8 Abs. 7 EuropolB festge-

legt, treffen sich die Leiter der nationalen 

Stellen in regelmäßigen Abständen; diese 

Treffen finden sich auch unter der Euro-

polVO wieder, jedoch ist die Aufgabenbe-

schreibung globaler gefasst, Art. 7 Abs. 9; 

Schwerpunkt der Treffen soll demnach die 

Erörterung von operativen Problemen in 

der Zusammenarbeit mit Europol sein 
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o mit dem „Dänischen Protokoll“ 

vom 27.11.2003 (2004/C2/01) 

wird festgelegt, dass die Treffen 

der Leiter der nationalen Stellen 

regelmäßig stattfinden (Däni-

sches-Protokoll: S 4) 

Verbindungsbeamte Art. 5: 

• Art. 5 Abs. 1 S. 1: „Jede nationale Stelle 

entsendet mindestens einen Verbin-

dungsbeamten zu Europol.“ 

• Art. 5 Abs. 2: Verbindungsbeamte sind 
beauftragt, die Interessen ihres Ent-

sendestaates innerhalb von Europol zu 

vertreten 

• die zentrale Funktion der Verbin-

dungsbeamten besteht darin, den In-

formationsaustausch zwischen dem 

Entsendestaat und Europol sowie zwi-

schen den Nationalen Stelle unterei-

nander zu unterstützen 

• weiterhin unterstützen die Verbin-

dungsbeamten bei der Koordinierung 

von Maßnahmen, die sich aus dem In-

formationsaustausch ergeben, Art. 5 

Abs. 4 

• nach Abs. 5 steht den Verbindungsbe-
amten das Recht zu, auf die Dateien 

von Europol zuzugreifen 

Art. 9: 

• die Bestimmungen zu den Verbindungsbe-

amten sind weitestgehend identisch ge-

blieben 

• auch unter dem EuropolB sind die Verbin-
dungsbeamten primär für den Informati-

onsaustausch zwischen Europol und dem 

Entsendestaat zuständig, Art. 9 Abs. 3 

• daneben können sie allerdings auch den 

bilateralen Informationsaustausch zwi-

schen den nationalen Stellen in den Fällen 

unterstützen, bei denen Straftaten zu-

grunde liegen, die außerhalb des Zustän-

digkeitsbereichs von Europol liegen, Art. 9 

Abs. 3 lit. d) 

• Kosten für die Entsendung der Verbin-

dungsbeamten werden von den Mitglied-

staaten getragen; ausgenommen sind 

Räume im Europol-Gebäude, Art. 9 Abs. 8 

Art. 8: 

• bezüglich der Verbindungsbeamten erge-

ben sich dahingehend Änderungen, dass die 

Aufgabenstellung globaler und weniger de-

tailliert als noch im EuropolB gefasst ist und 

dass für den bilateralen Informationsaus-

tausch der Verbindungsbeamten unterei-

nander nun auf die Infrastruktur von Euro-

pol zurückgegriffen werden kann, selbst 

wenn die zugrundeliegende Straftat nicht 

unter die Ziele von Europol fällt 

• der bilaterale Informationsaustausch zwi-

schen den Verbindungsbeamten zu einer 

Straftat außerhalb des Zuständigkeitsberei-

ches von Europol war zwar auch unter dem 

EuropolB möglich, die Nutzung der Infra-

struktur von Europol ist allerdings neu 
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• Kosten für die Entsendung der Verbin-

dungsbeamten werden von den Mit-

gliedstaaten getragen; ausgenommen 

sind Räume im Europol-Gebäude, Art. 

5 Abs. 9 

Informationsverar-

beitungssysteme 

Art. 6: 

• gemäß Art. 6 betreibt Europol fol-

gende automatisierte Informations-

sammlungen: 

o Art. 6 Abs. 1 Nr. 1: Informations-

system nach Art. 7 EuropolÜ mit 

beschränktem und genau festge-

legtem Inhalt 

o Art. 6 Abs. 1 Nr. 2: Arbeitsdateien 

zu Analysezwecken nach Art. 10 

EuropolÜ 

o Art. 6 Abs. 1 Nr. 3: Indexsystem 

nach Art. 11 EuropolÜ 

Art. 10: 

• Art. 10 hält in Abs. 1 zunächst fest, dass 

„soweit dies zur Erreichung seiner Zielvor-

gaben erforderlich ist, […] Europol Infor-

mationen und Erkenntnisse einschließlich 

personenbezogener Daten nach Maßgabe 

dieses Beschlusses [verarbeitet].“ 

• Art. 10 Abs. 1 S. 2: „Europol erstellt und 

unterhält das in Artikel 11 genannte Euro-

pol-Informationssystem sowie die in Arti-

kel 14 genannten Arbeitsdaten zu Analy-

sezwecken.“ 

• darüber hinaus erhält Europol die Befug-

nis (neben den bereits aufgeführten) wei-

tere Informationssysteme zu erstellen und 

zu unterhalten, Art. 10 Abs. 1 S. 3 i.V.m 

Art. 10 Abs. 2 

Art. 17-22: 

• die Informationsverarbeitungskompetenz 

von Europol wird mit der EuropolVO gänz-

lich neu strukturiert, ohne dabei jedoch we-

sentliche inhaltliche Erweiterungen vorzu-

nehmen 

• Art. 17 listet die Informationsquellen von 

Europol auf; demnach kann Europol Infor-

mationen von Mitgliedstaaten, Unionsein-

richtungen, Drittstaaten, internationalen 

Organisationen, privaten Parteien und Pri-

vatpersonen erhalten; darüber hinaus kann 

Europol Informationen aus öffentlich zu-

gänglichen Quellen direkt einholen und ver-

arbeiten, Art. 17 Abs. 2 (Anmerkung: Bezüg-

lich der Informationsquellen ergeben sich 

insofern keine Veränderungen zum Euro-

polB, lediglich die einheitliche Zusammen-

fassung in einem gesonderten Artikel ist 

neu) 

• im Gegensatz zum EuropolB differenziert 

die EuropolVO nicht mehr zwischen 

Europol- 

Informationssystem 

Art. 7-9: 

• das Informationssystem enthält sog. 

harten Daten, welche von den Mit-

gliedstaaten durch ihre jeweilige nati-

onale Stelle oder die 

Art. 11-13: 

• keine Veränderungen gegenüber dem Eu-

ropolÜ hinsichtlich der Zuständigkeitsver-

teilung zwischen Europol und den Mit-

gliedstaaten 
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Verbindungsbeamten sowie von Euro-

pol im Hinblick auf die Daten, welche 

von Drittstaaten und Drittstellen über-

mittelt wurden oder aus der Analyse-

tätigkeit hervorgegangen sind, einge-

geben wurden, Art. 7 Abs. 1 S. 2 

• unmittelbaren Zugriff auf die Daten 

haben die nationalen Stellen, die Ver-

bindungsbeamten sowie der Direktor, 

die stellvertretenden Direktoren so-

wie die ordnungsgemäß ermächtig-

ten Europol-Bediensteten, Art. 7 Abs. 

1 S. 2 

o gemäß Art. 7 Abs. 1 UAbs. 2 war 

der Zugriff der nationalen Stellen 

bei Personen, die nach Art. 8 Abs. 

1 Nr. 2 gespeichert wurden (Per-

sonen, die Straftaten begehen 

werden), auf die in Art. 8 Abs. 2 

genannten Identitätsangaben be-

schränkt 

• Art. 7 Abs. 2: Zuständigkeiten von Eu-

ropol: 

o Nr. 1: Führung des Informations-

systems 

o Nr. 2: ordnungsgemäßes Funktio-

nieren in technischer und be-

trieblicher Hinsicht 

• Ergänzung der speicherbaren Daten, Art. 
12 Abs. 2: nun auch z. B. Wohnort, Beruf 

und Sozialversicherungsnummer 

• in Ergänzung zu den Regelungen aus Art. 7 
EuropolÜ und in Umsetzung der bereits 

mit dem Änderungsprotokoll vom 

27.11.2003 („Dänisches-Protokoll“) einge-

führten Regelung, können die Mitglied-

staaten gemäß Art. 13 Abs. 6 EuropolB ne-

ben den nationalen Stellen und Verbin-

dungsbeamten auch weitere Behörden 

benennen, welche für den Abruf der Da-

ten aus dem EIS berechtigt werden; diese 

Stellen haben jedoch keinen inhaltlichen 

Vollzugriff, sondern erhalten im Wege des 

direkten Abfragemechanismus lediglich 

Auskunft darüber, ob die angefragten Da-

ten im EIS verfügbar sind, Art. 13 Abs. 6 S. 

2 

verschiedenen Informationssystemen (EIS, 

Arbeitsdateien zu Analysezwecken, inkl. In-

dexfunktion), sondern schafft mit Art. 18 

eine einheitliche Vorschrift, in der die Zwe-

cke der Informationsverarbeitung Anwen-

dungsübergreifend geregelt werden; dem-

nach können Informationen zum einen ver-

arbeitet werden, um abzugleichen, ob Zu-

sammenhänge zwischen Personen beste-

hen, die einer Straftat oder der Beteiligung 

an einer Straftat verdächtigt werden, für 

die Europol zuständig ist oder bei denen fak-

tische Anhaltspunkte bzw. triftige Gründe 

dafür vorliegen, dass sie Straftaten begehen 

werden, für die Europol zuständig ist (Art. 

18 Abs. 2 lit. a)); zum anderen können Infor-

mationen zum Zwecke der strategischen 

oder themenbezogenen (Art. 18 Abs. 2 lit. 

b)) sowie operativen Analyse (Art. 18 Abs. 

2 lit. c)) verarbeitet werden; schließlich ist 

die Verarbeitung von Informationen gestat-

tet, um den Informationsaustausch zwi-

schen Mitgliedstaaten, Europol, anderen 

Unionseinrichtungen, Drittstaaten und in-

ternationalen Organisationen zu erleich-

tern (Art. 18 Abs. 2 lit. d)) 
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• Art. 7 Abs. 3: Zuständigkeiten der Mit-
gliedstaaten: 

o die Verantwortlichkeit für die 

Kommunikation mit dem EIS liegt 

auf mitgliedstaatlicher Ebene bei 

der jeweiligen nationalen Stelle, 

Art. 7 Abs. 3 S. 1 

o Sicherheitsmaßnahmen nach Art. 

25 (Datensicherheit) und Über-

prüfungen nach Art. 21 (Speiche-

rungs- und Löschungsfristen), 

Art. 7 Abs. 3 S. 2 

• die Inhalte des Europol-Informations-

systems werden in Art. 8 und Art. 12 

EuropolÜ abschließend kodifiziert; es 

handelt sich um Daten über Personen, 

die nach den Vorschriften des jeweili-

gen nationalen Rechts einer Straftat 

oder der Beteiligung an einer Straftat, 

die in den Mandatsbereich von Euro-

pol fällt, verdächtigt werden oder we-

gen einer solchen Straftat verurteilt 

wurden, Art. 8 Abs. 1 Nr. 1 

• darüber hinaus werden nach Nr. 2 von 

Art. 8 Abs. 1 EuropolÜ auch Daten 

über Personen gespeichert, bei denen 

schwerwiegende Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass sie 

• für die Informationsverarbeitung zum Zwe-
cke der operativen Analyse dienen opera-

tive Analyseprojekte, Art. 18 Abs. 3 

o die grundlegenden Rahmenbedingun-

gen für die Errichtung dieser operati-

ven Analyseprojekte werden, wie auch 

unter dem Regime des EuropolB, vom 

Exekutivdirektor festgelegt, Art. 18 

Abs. 3 lit. a) 

o die Datenverarbeitung erfolgt projekt-

gebunden, d. h., die Daten dürfen nur 

für die Zwecke des jeweiligen Projektes 

verarbeitet werden; sofern eine Verar-

beitung im Rahmen eines anderen Pro-

jektes erforderlich ist, ist dies nur unter 

den in Art. 18 Abs. 3 lit. b) genannten 

Bedingungen möglich 

o der Zugriff auf die Projekte ist nur „ord-

nungsgemäß ermächtigtem Personal“ 

gestattet, Art. 18 Abs. 3 lit. c) (vgl. dazu 

Art. 14 Abs. 2 UAbs. 2 EuropolB, der 

eine abschließende Benennung des 

Personenkreises, der Zugriff auf die Da-

ten hatte, vorsah) 

• Art. 18 Abs. 6 konstituiert eine zusätzliche 

Datenverarbeitungsbefugnis, die unter dem 

EuropolB in Art. 10 Abs. 4 abgebildet war; 

demnach ist Europol befugt, Daten 

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



 

Straftaten begehen werden, die in den 

Europol-Mandatsbereich gemäß Art. 2 

fallen. 

• Speicherungsfähige Daten: 

o Identitätsangaben zu der Person, 

z. B. Name, Geburtsname, Vor-

name, ggf. Aliasnamen, Geburts-

datum und -ort, Staatsangehörig-

keit und Geschlecht, Art. 8 Abs. 2 

o weitere spezifische kriminalpoli-

zeiliche Daten, z. B. Straftat, Tat-

vorwürfe, Tatzeiten, Tatorte, Tat-

mittel, aktenführende Dienst-

stelle und etwaige Zugehörigkei-

ten zu einer kriminellen Vereini-

gung, Art. 8 Abs. 3 

• Abs. 5 stellt klar, dass die Daten zu lö-

schen sind, sofern das Verfahren ge-

gen den Beschuldigten endgültig ein-

gestellt bzw. er rechtskräftig freige-

sprochen wird 

• Art. 9: Berechtigungen zum Zugriff auf 
das Informationssystem: 

o Art. 9 Abs. 1 wiederholt das in 

Art. 7 Abs. 1 S. 2 festgelegte Zu-

griffsregime 

o Art. 9 Abs. 2 bestimmt, dass Da-

tenveränderungen, -

vorübergehend zu verarbeiten, um zu prü-

fen, ob die Informationen für die Aufgaben 

von Europol relevant sind 

• die Details der Informationsverarbeitung 

werden vom Verwaltungsrat nach Konsulta-

tion mit dem Europol-Datenschutzbeauf-

tragten festgelegt, Art. 18 Abs. 7 (vgl. auch 

Art. 11 Abs. 1 lit q)) 

• die Datenverarbeitungskompetenz von Eu-

ropol ist allerdings auch unter der Euro-

polVO nicht allumfassend, sondern wird 

durch verschiedene Regelungen gezielt be-

grenzt, die inhaltlich allerdings bereits unter 

den vorausgegangenen Rechtsgrundlagen 

von Europol bestanden: 

o über den Zweck, zu dem die übermit-

telten Informationen verarbeitet wer-

den dürfen, entscheidet allein der Da-

tenlieferant (Mitgliedstaaten, Unions-

einrichtungen, Drittstaaten, internatio-

nale Organisationen), Art. 19 Abs. 1 

o der Datenlieferant kann bei der Über-

mittlung der Informationen an Europol 

nach wie vor bestimmte Einschränkun-

gen, insbesondere bezüglich Weiter-

gabe, Löschung oder Vernichtung vor-

sehen, denen Europol nachkommen 

muss, Art. 19 Abs. 2 
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berichtigungen oder -löschungen 

von der Stelle vorgenommen 

werden dürfen, welche die Daten 

eingegeben hat 

o Art. 9 Abs. 2 S. 3: Möglichkeit zur 

Ergänzung der nach Art. 8 Abs. 3 

gespeicherten Daten 

o Art. 9 Abs. 3: Verantwortung für 

die Zulässigkeit des Abrufs, die 

Eingabe sowie Veränderung trägt 

die abrufende, eingebende oder 

verändernde Stelle 

• mit dem „Dänischen Protokoll“ vom 

27.11.2003 (2004/C2/01) wird den 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit einge-

räumt, neben den nationalen Stellen 

und Verbindungsbeamten weitere Be-

hörden zu benennen, welche für den 

Abruf der Daten aus dem EIS berech-

tigt werden; diese Stellen haben je-

doch keinen inhaltlichen Vollzugriff, 

sondern erhalten im Wege des direk-

ten Abfragemechanismus lediglich 

Auskunft darüber, ob die angefragten 

Daten im EIS verfügbar sind (Däni-

sches-Protokoll: S. 4) 

• der Zugriff auf die einzelnen Informations-
sammlungen wird mit der EuropolVO ein-

heitlich geregelt, Art. 20 

o nach Abs. 1 haben die Mitgliedstaaten 

in Übereinstimmung mit ihren nationa-

len Rechtsvorschriften vollen inhaltli-

chen Zugriff auf die Informationen, die 

zum Zwecke des Abgleichs im Hinblick 

auf etwaige Zusammenhänge (Art. 18 

Abs. 2 lit. a)) und der strategischen 

oder themenbezogenen Analyse (Art. 

18 Abs. 2 lit. b)) übermittelt wurden 

o auf die zum Zwecke der operativen 

Analyse übermittelten Informationen 

(Art. 18 Abs. 2 lit. c)) haben die Mit-

gliedstaaten Zugriff nach dem Hit/No-

Hit Verfahren, Art. 20 Abs. 2 (Anmer-

kung: Dieses Hit/No-Hit Verfahren war 

mit der Indexfunktion zwar bereits un-

ter dem EuropolB implementiert, mit 

der EuropolVO wird der Kreis der Zu-

griffsberechtigten allerdings erweitert, 

denn unter dem EuropolB war der Zu-

griff auf einen klar abgegrenzten Per-

sonenkreis beschränkt, vgl. Art. 15 Abs. 

2 EuropolB) 
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Arbeitsdateien zu 

Analysezwecken 

Art. 10: 

• Ziel der Arbeitsdateien zu Analysezwe-

cken ist es, konkrete kriminalpolizeili-

che Ermittlungen der Mitgliedstaaten 

durch Analysen (d. h. die Zusammen-

stellung, Verarbeitung oder Nutzung 

von Daten) zu unterstützen, Art. 10 

Abs. 2 

• dazu kann Europol nicht personenbe-

zogenen Daten sowie Informationen 

zu Personen nach Art. 8 Abs. 1 (Art. 10 

Abs. 1 Nr. 1), zu potentiellen Zeugen 

(Nr. 2), Opfern (Nr. 3), Kontakt- und 

Begleitpersonen (Nr. 4) sowie zu Per-

sonen, die Informationen über die be-

treffende Straftat liefern können (Nr. 

5), speichern, verändern und nutzen 

• im Übrigen können Daten im Sinne des 
Artikels 6 S. 1 des Übereinkommens 

des Europarates vom 28. Januar 1981 

zum Schutz des Menschen bei der au-

tomatischen Verarbeitung personen-

bezogener Daten (rassische Herkunft, 

politische Anschauung, religiöse oder 

andere Überzeugung, Gesundheit und 

Sexualleben) gespeichert werden, al-

lerdings nur, wenn dies für die Zwecke 

Art. 14: 

• Die grundlegende inhaltliche Konzeptio-

nierung der Arbeitsdateien zu Analyse-

zwecken entspricht der des EuropolÜ; fol-

gende Weiterentwicklungen sind zu be-

obachten: 

• durch die Ausweitung des Mandatsberei-

ches von Europol haben sich gleicherma-

ßen die Datenübermittlungsverpflichtun-

gen für die Mitgliedstaaten erweitert 

• bezüglich der Übermittlung der Analyse-

berichte keine Veränderungen 

• bezüglich der Regelungen zum Datenabruf 
übernimmt der EuropolB die mit dem „Dä-

nischen Protokoll“ vom 27.11.2003 

(2004/C2/01) eingeführte Änderung, wo-

nach neben den Analytikern nun auch die 

anderen Mitglieder der Analysegruppe 

zum Datenabruf befugt sind, Art. 14 Abs. 

2 UAbs. 2 

• das Prinzip, wonach allein der Mitglied-

staat, der die Daten an Europol übermit-

telt hat, über den Grad der Empfindlich-

keit entscheidet, besteht fort (vgl. Art. 10 

Abs. 8 EuropolÜ), Art. 14 Abs. 6 S. 2; be-

züglich der Verbreitung bzw. operativen 

Verwendung der übermittelten Daten 

wird im Gegensatz zum EuropolÜ 

• neu geregelt wird mit der EuropolVO der in-
direkte Zugriff von Eurojust und OLAF auf 

die Informationen im Sinne von Art. 18 Abs. 

2 lit. a), b) und c) nach dem Hit/No-Hit Ver-

fahren 

• wie schon der EuropolB (Art. 17) enthält 

auch die EuropolVO die Maßgabe, dass Eu-

ropol die Mitgliedstaaten unverzüglich über 

sie betreffende Informationen unterrichtet 
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der betreffenden Datei „unbedingt 

notwendig“ ist, Art. 10 Abs. 1 UAbs. 2 

• für jedes Analyseprojekt werden ein-

zelne Analysegruppen gebildet, wel-

che aus Analytikern und sonstigen Eu-

ropol-Bediensteten, die von der Euro-

pol-Leitung benannt wurden (Art. 10 

Abs. 2 Nr. 1), sowie den Verbindungs-

beamten und sonstigen Sachverstän-

digen der Mitgliedstaaten, von denen 

die Informationen stammten (Art. 10 

Abs. 2 Nr. 2), bestehen 

• Art. 10 Abs. 3 (Datenübermittlung 

durch die Mitgliedstaaten): „Auf Ersu-

chen von Europol oder aus eigener Ini-

tiative übermitteln die nationalen Stel-

len […] alle Informationen an Europol, 

die zur Erfüllung seiner Aufgaben nach 

Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 erforder-

lich sind.“ 

• Art. 10 Abs. 4 räumt Europol die Be-

fugnis ein, Drittstellen (Drittstaaten, 

Interpol etc.) um die Übermittlung von 

Informationen zu ersuchen 

• im Übrigen kann Europol nach Abs. 5 
von Art. 10 personenbezogenen Daten 

aus anderen Informationssystemen 

abrufen, sofern das Recht zum 

allerdings deutlich klargestellt, dass auch 

diesbezüglich die Zuständigkeit bei dem 

Mitgliedstaat liegt, der die Daten übermit-

telt hat (im EuropolÜ wurde von einer 

„Absprache unter den Teilnehmern der 

Analyse“ gesprochen) 

• die in Abs. 4 Art. 10 EuropolÜ festgehal-

tene Befugnis, wonach Europol bei Dritt-

stellen und Drittstaaten etc. Informatio-

nen erheben kann, findet sich im EuropolB 

in dieser Form nicht wieder; die Beziehun-

gen zu den Institutionen der EU sowie 

Drittstaaten und Drittstellen werden statt-

dessen in spezifischen Artikeln festgehal-

ten (Art. 22-24) 
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Datenabruf im automatisierten Ver-

fahren eingeräumt wurde und dies zur 

Erfüllung seiner Aufgaben nach Art. 3 

Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist 

• die Ergebnisse allgemeiner und strate-
gischer Analysen werden allen Mit-

gliedstaaten über ihre Verbindungsbe-

amten in vollem Umfang zur Kenntnis 

gegeben, insbesondere mittels der 

von Europol erstellten Berichte, Art. 

10 Abs. 6 UAbs. 1 

• sofern es sich um operative Einzelfall-
analysen handelt, ist gemäß Art. 10 

Abs. 6 UAbs. 2 folgende Beteiligung 

vorgesehen: 

o 1. Mitgliedstaaten, von denen die 

Informationen stammen 

o 2. Mitgliedstaaten, die von der 

Analyse unmittelbar betroffen 

sind 

o 3. Mitgliedstaaten, die nach Aus-

kunft des Indexsystems Interesse 

an der Analyse haben und dieses 

Interesse geltend machen 

• Beschränkungen in der Datenverarbei-

tung: Errichtungsanordnung (Art. 12 

EuropolÜ sowie Art. 5 der Durchfüh-

rungsbestimmungen zu den 
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Arbeitsdateien zu Analysezwecken), 

Erforderlichkeitsgrundsatz (Art. 10 

Abs. 1) 

• nach Art. 10 Abs. 2 Nr. 1 waren ledig-

lich Analytiker und sonstige Bediens-

tete von Europol, die von der Europol-

Leitung benannt wurden, berechtigt, 

Daten einzugeben und abzurufen 

o mit dem „Dänischen Protokoll“ 

vom 27.11.2003 (2004/C2/01) 

wurde diese Regelung dahinge-

hend geändert, dass nunmehr 

alle Teilnehmer der Analyse-

gruppe zum Datenabruf berech-

tigt waren (Analytiker und sons-

tige Bedienstete von Europol, die 

von der Europol-Leitung benannt 

wurden, Verbindungsbeamte 

und Sachverständige der Mit-

gliedstaaten, von denen die Infor-

mationen stammen oder die von 

der Analyse betroffen sind) (Däni-

sches-Protokoll: S. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Indexfunktion wird in der EuropolVO über 

die Regelung des Art. 20 Abs. 2 abgebildet 

(siehe oben) 

Indexfunktion Art. 11: 

• das Indexsystem ergänzt die Arbeits-

dateien zu Analysezwecken und stellt 

eine Art „Fundstellenverzeichnis“ dar, 

Art. 11 Abs. 1 

Art. 15: 

• an der grundlegenden Struktur des In-

dexsystems werden keine Veränderungen 

vorgenommen 
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• zugriffsberechtigt waren: Verbin-
dungsbeamte, Direktor, stellvertre-

tende Direktoren und ordnungsgemäß 

ermächtigte Europol-Bedienstete 

• die Zugriffsmöglichkeit für die Verbin-

dungsbeamten bezog sich allerdings 

nicht auf die tatsächlichen Inhalte, 

sondern lediglich auf die Auskunft, ob 

die angefragte Erkenntnis in den Ana-

lysedateien enthalten ist, Art. 11 Abs. 

2 UAbs. 2 

• der Kreis der Zugriffsberechtigten wird al-
lerdings um die „ordnungsgemäß ermäch-

tigten Mitglieder der nationalen Stellen“ 

erweitert, Art. 15 Abs. 2 

Kooperation mit 

Partnern 

Art. 18: 

• unter den Voraussetzungen des Art. 
18 Abs. 1 kann Europol Daten an Dritt-

staaten und Drittstellen im Sinne von 

Art. 10 Abs. 4 weitergeben 

• sofern es sich um Daten handelt, die 

Europol von einem Mitgliedstaat 

übermittelt wurden, kann Europol 

diese Daten gemäß Art. 18 Abs. 4 nur 

nach vorheriger Zustimmung durch 

den Mitgliedstaat, der die Daten über-

mittelt hat, weitergeben; im Übrigen 

bedarf es einer entsprechenden Ver-

einbarung mit dem Drittstaat über den 

Austausch personenbezogener Daten 

• sofern die Daten nicht von einem Mit-
gliedstaat übermittelt wurden, kann 

Art. 22-24: 

• Art. 22 regelt die Beziehungen zu Instituti-
onen der EU 

o Abs. 1 listet beispielhaft verschie-

dene Institutionen auf, wie z. B. 

OLAF, Frontex und Eurojust 

o Abs. 2 bestimmt, dass Europol mit 

den genannten Einrichtungen Koope-

rationsvereinbarungen nach Billigung 

des Verwaltungsrates schließt (so-

weit der Austausch personenbezoge-

ner Daten betroffen ist, ist die Stel-

lungnahme der GKI erforderlich), die 

sich auf den Austausch operativer, 

strategischer oder technischer Infor-

mationen, einschließlich personen-

bezogener Daten beziehen können 

Art. 23-25: 

• die Befugnisse von Europol, Kooperations-
beziehungen mit Partnern aufzubauen, 

werden mit der EuropolVO neu strukturiert 

und in Teilbereichen ausgebaut 

• Art. 23 enthält die gemeinsamen Bestim-

mungen, welche für Kooperationsbeziehun-

gen von Europol zu Partnern maßgeblich 

sind; demnach kann Europol, wie bereits 

mit dem EuropolB geregelt, Kooperations-

beziehungen zu Unionseinrichtungen, Be-

hörden von Drittstaaten, internationalen 

Organisationen und privaten Parteien her-

stellen und unterhalten 

• Art. 23 legt ferner grundsätzlich fest, dass 
Europol von den genannten Stellen perso-

nenbezogene Daten entgegennehmen und 
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Europol die Daten unter den Voraus-

setzungen von Art. 18 Abs. 4 UAbs. 2 

übersenden 

• die Verantwortung für die Übermitt-

lung der Daten liegt bei Europol, Art. 

18 Abs. 5 S. 1 

• mit dem „Dänischen Protokoll“ vom 

27.11.2003 (2004/C2/01) wird ein 

Ausnahmetatbestand eingeführt; 

demnach können Daten an Drittstaa-

ten und Drittstellen auch unter Abwei-

chung der Vorgaben aus Art. 18 Abs. 2 

(angemessener Datenschutzstandard) 

übermittelt werden, sofern der Euro-

pol Direktor dies für „absolut notwen-

dig“ hält, um „die grundlegenden Inte-

ressen der betreffenden Mitgliedstaa-

ten […] zu wahren oder um eine un-

mittelbar drohende kriminelle Gefahr 

abzuwenden.“ (Dänisches-Protokoll: 

S. 6) 

o vor Inkrafttreten eines/einer solchen 

Abkommens/Arbeitsvereinbarung 

bestand auch schon die Möglichkeit, 

personenbezogene Daten entgegen-

zunehmen, zu verarbeiten und zu 

übermitteln, sofern dies für die Auf-

gabenerfüllung von Europol bzw. des 

Empfängers erforderlich war, Art. 22 

Abs. 3 

• gemäß Art. 23 kann Europol Kooperations-
beziehung zu Drittstaaten und dritten Stel-

len unterhalten; wie bereits im EuropolÜ 

wird als möglicher Kooperationspartner 

z. B. Interpol genannt 

o zu diesem Zweck schließt Europol 

entsprechende Zusammenarbeitsab-

kommen, welche sich auf den Aus-

tausch operativer, strategischer und 

technischer Informationen, ein-

schließlich personenbezogener Da-

ten, beziehen können, ab, Art. 23 

Abs. 2 

o Voraussetzung für den Abschluss der-

artiger Abkommen ist die Billigung 

des Rates sowie die vorherige Anhö-

rung des Verwaltungsrates 

o bereits vor Abschluss eines entspre-

chenden Abkommens kann Europol 

verarbeiten kann, sofern dies für die recht-

mäßige Aufgabenerfüllung erforderlich und 

angemessen ist, Art. 23 Abs. 5 

• bezüglich der Übermittlung personenbezo-

gener Daten an Drittstaaten, internatio-

nale Organisationen und Unionseinrich-

tungen gilt grundsätzlich, dass diese nur zu-

lässig ist, sofern sie (1.) für die Verhütung 

und Bekämpfung von Straftaten, die unter 

die Ziele von Europol fallen, erforderlich ist 

und der Empfänger (2.) zusagt, die Daten 

nur zu dem Zweck zu verarbeiten, zu dem 

sie übermittelt wurden. 

• sofern es sich um Daten handelt, die von ei-

nem Mitgliedstaat an Europol übermittelt 

wurden, ist eine Übermittlung nur mit Zu-

stimmung dieses Mitgliedstaates möglich 

(dieses Merkmal entspricht Art. 24 Abs. 1 

EuropolB), Art. 23 Abs. 6 

• an Unionseinrichtungen können personen-

bezogene Daten direkt übermittelt werden 

(zu beachten sind die Einschränkungen aus 

Art. 19 Abs. 2 und 3); die Vorgabe einer Ar-

beitsvereinbarung, wie sie Art. 22 Abs. 2 Eu-

ropolB vorsah, ist entfallen 

• an Drittstaaten und internationale Organi-

sationen können personenbezogene 
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Informationen einschließlich perso-

nenbezogener Daten entgegenneh-

men und verarbeiten, Art. 23 Abs. 3 

o auch vor Abschluss eines Abkom-

mens nach Abs. 2 kann Europol Infor-

mationen an die Drittstaaten/Dritt-

stellen übermitteln; ausgenommen 

sind hier allerdings personenbezo-

gene Daten, Art. 23 Abs. 4 

o Abs. 6 von Art. 23 konkretisiert die 

Fallkonstellationen, unter denen Eu-

ropol personenbezogene Daten an 

Drittstellen/Drittstaaten weiterge-

ben darf 

o wie bereits mit dem „Dänischen Pro-

tokoll“ vom 27.11.2003 (2004/C2/01) 

eingeführt, konstituiert Art. 23 Abs. 8 

eine Ausnahmereglung bezüglich der 

Übermittlung personenbezogener 

Daten an Drittstaaten/Drittstellen; 

auf Grundlage einer Entscheidung 

des Direktors können demnach „zur 

Abwehr einer unmittelbaren krimi-

nellen oder terroristischen Bedro-

hung“ Daten auch unter Abweichung 

von Art. 23 Abs. 6 und 7 (angemesse-

nes Datenschutzniveau und Geheim-

schutzabkommen) im Ausnahmefall 

Informationen auf folgender Grundlage 

übermittelt werden, Art. 25 Abs. 1: 

o Angemessenheitsbeschluss der Kom-

mission, Art. 25 Abs. 1 lit. a) 

o Internationales Abkommen zwischen 

der Union und dem betreffenden Dritt-

staat oder der betroffenen internatio-

nalen Organisation gemäß Art. 218 

AEUV, Art. 25 Abs. 1 lit. b) 

o Kooperationsabkommen nach dem 

EuropolB, Art. 25 Abs. 1 lit. c) 

• in Einzelfällen kann eine Übermittlung per-

sonenbezogener Informationen an Dritt-

staaten oder internationale Organisationen 

unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 25 

Abs. 5) vom Exekutivdirektor genehmigt 

werden; Ausnahme von den Voraussetzun-

gen des Abs. 1 

• die in Art. 26 Abs. 1 lit. a) EuropolB ge-

nannte Liste entfällt 
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übermittelt werden (die konkreten 

Rahmenbedingungen dieser Befugnis 

sind in Abs. 9 geregelt) 

• spiegelbildlich zu Art. 18 Abs. 4 des Euro-

polÜ regelt Art. 24 Abs. 1, dass die Über-

mittlung von Daten an Drittstellen, Dritt-

staaten oder Einrichtungen der EU, die 

von einem Mitgliedstaat stammen, grund-

sätzlich nach wie vor nur mit dessen Zu-

stimmung möglich ist 

Informationen von 

privaten Parteien und 

privaten Personen 

keine explizite Regelung vorhanden Art. 25: 

• Art. 25 formuliert die Befugnis zur Verar-

beitung von Daten, die von privaten Par-

teien und privaten Personen stammen, 

Abs. 2 und Abs. 5 

• eine unmittelbare Kontaktaufnahme von 

Europol mit privaten Parteien in den Mit-

gliedstaaten sowie mit privaten Personen 

zur Einholung von Informationen ist aller-

dings grundsätzlich nicht gestattet, Art. 25 

Abs. 3 lit. a) und Abs. 5 

• personenbezogene Daten von privaten 

Parteien dürfen von Europol stattdessen 

nur dann verarbeitet werden, wenn sie Eu-

ropol 

o über die nationale Stelle eines Mit-

gliedstaates (Art. 25 Abs. 3 lit. a)) 

oder 

Art. 26-27: 

• von privaten Parteien kann Europol unter 

folgenden Voraussetzungen personenbezo-

genen Daten verarbeiten, Art. 26 Abs. 1: 

o Zugang über eine nationale Stelle ge-

mäß dem nationalen Recht 

o Zugang über die Kontaktstelle eines 

Drittstaates oder einer internationalen 

Organisation, mit dem/der Europol ein 

Kooperationsabkommen geschlossen 

hat 

o Zugang über die Behörde eines Dritt-

staates oder einer internationalen Or-

ganisation, bei der ein Angemessen-

heitsbeschluss vorliegt 

• erhält Europol personenbezogene Daten 
unmittelbar von privaten Parteien, dürfen 

diese nur dazu verarbeitet werden, um die 
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o im Falle eines Drittstaates mit dem 

Europol ein Kooperationsabkommen 

abgeschlossen hat, über die in dem 

Abkommen benannten Stelle und nur 

nach Maßgabe dieses Abkommens 

(Art. 25 Abs. 3 lit. b)) 

übermittelt werden 

• sofern es sich um personenbezogene Da-

ten handelt, die von einer privaten Partei 

eines Drittstaates, mit dem Europol kein 

Kooperationsabkommen geschlossen hat, 

übermittelt wurden, können diese nur 

nach den speziellen Voraussetzungen von 

Art. 25 Abs. 3 lit. c) verarbeitet werden 

o nach UAbs. 2 zu lit. c) informiert Eu-

ropol unverzüglich die nationale 

Stelle des betroffenen Mitgliedstaa-

tes, sofern die übermittelten Daten 

Interessen eines Mitgliedstaates be-

rühren 

• in diesem Zusammenhang ist auch Abs. 4 

zu erwähnen, der die Verarbeitung von öf-

fentlich zugänglichen Informationen re-

gelt; auch bei diesen hat Europol die je-

weiligen nationalen Stellen zu unterrich-

ten, sofern Mitgliedstaaten von den Infor-

mationen betroffen sind 

zuständige nationale Stelle, Kontaktstelle 

oder Behörde zu ermitteln, Art. 26 Abs. 2 

• sofern die übermittelten personenbezoge-

nen Daten die Interessen eines Mitglied-

staates berühren, unterrichtet Europol un-

verzüglich die nationale Stelle des betref-

fenden Mitgliedstaates, Art. 26 Abs. 8 

• die Unterrichtungspflicht hat sich im Ver-
gleich zum EuropolB geändert: Im EuropolB 

bezog sich die Unterrichtungspflicht auf 

„die übermittelten Daten“; unter der Euro-

polVO bezieht sich die Unterrichtungspflicht 

lediglich auf „personenbezogene Daten“ 

und nicht mehr auf alle übermittelten Daten 

• eine Übermittlung personenbezogener Da-

ten an private Parteien kann Europol nur in 

Einzelfällen und unter eng umgrenzten Vo-

raussetzungen und sofern dies „unbedingt 

erforderlich ist“ vornehmen, Art. 26 Abs. 5 

• auch die Übermittlung personenbezogener 
Daten an private Parteien, die nicht in der 

Union oder einem Staat niedergelassen 

sind, mit dem ein Kooperationsabkommen, 

eine internationale Übereinkunft oder ein 

Angemessenheitsbeschluss besteht, ist un-

ter eng umgrenzten Voraussetzungen mög-

lich, Art. 26 Abs. 6 
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• nach Art. 25 Abs. 5 kann Europol Informa-
tionen einschließlich personenbezogener 

Daten von privaten Personen verarbeiten, 

sofern sie Europol entweder über 

o die nationale Stelle des Mitgliedstaa-

tes oder 

o im Falle eines Drittstaates, die im Ko-

operationsabkommen benannte 

Kontaktstelle, 

zugehen 

• Europol darf mit privaten Parteien keinen 
direkten Kontakt aufnehmen, um personen-

bezogene Daten einzuholen, Art. 26 Abs. 9 

(keine Veränderung zum EuropolB, Art. 25 

Abs. 3 lit. a) S. 2 EuropolB) 

• Informationen von Privatpersonen darf Eu-

ropol auch gemäß der EuropolVO nur verar-

beiten, wenn sie auf bestimmten Wegen 

übermittelt werden; dazu zählen: 

o die nationale Stelle, 

o die Kontaktstelle eines Drittstaates 

oder einer internationalen Organisa-

tion, mit dem/der ein Kooperationsab-

kommen besteht oder 

o eine Behörde eines Drittstaates oder 

einer internationalen Organisation, so-

fern ein Angemessenheitsbeschluss 

oder eine internationale Übereinkunft 

besteht 

• Europol unterrichtet unverzüglich die natio-

nalen Stellen, sofern die erhaltenen perso-

nenbezogenen Daten die Interessen eines 

Mitgliedstaates berühren, Art. 27 Abs. 3 

• eine unmittelbare Kontaktaufnahme von 

Europol mit Privatpersonen, um Informatio-

nen einzuholen, ist nach wie vor nicht ge-

stattet, Art. 27 Abs. 4 
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Allgemeine Daten-

schutzvorschriften 

Art. 14: 

• Anknüpfungspunkt für den Europol-

Datenschutzstandard ist das Überein-

kommen des Europarates vom 28. Ja-

nuar 1981; der im Rahmen dieses 

Übereinkommens formulierte Basis-

bestand an Datenschutz ist von jedem 

Mitgliedstaat durch „die erforderlich 

Maßnahmen“ zu gewährleisten, Art. 

14 Abs. 1 S. 1; dabei ist auch die Emp-

fehlung Nr. R (87) 15 des Ministerko-

mitees des Europarates vom 17. Sep-

tember 1987 über die Nutzung perso-

nenbezogener Daten im Polizeibereich 

zu beachten, Art. 14 Abs. 1 S. 1 

• nach Art. 14 Abs. 3 EuropolÜ ist dieser 
Datenschutzstandard nicht nur für die 

Mitgliedstaaten, sondern auch für Eu-

ropol maßgeblich 

Art. 27: 

• mit dem EuropolB wird der Datenschutz in 

einem eigenen Kapitel geregelt (Kapitel V 

- Datenschutz und Datensicherheit); in 

dem EuropolÜ fanden sich die daten-

schutzrechtlichen Regelungen noch unter 

dem Titel IV - Gemeinsame Bestimmungen 

zur Informationsverarbeitung 

• grundsätzlich ist seit dem Reformvertrag 

von Lissabon der Datenschutz primär-

rechtlich in Art. 16 AEUV und Art. 8 der 

Grundrechtecharta normiert 

• Art. 27 normiert, dass Europol, analog 

dem EuropolÜ, das Übereinkommen des 

Europarates vom 28. Januar 1981 zum 

Schutz des Menschen bei der automati-

schen Verarbeitung personenbezogener 

Daten und die dazugehörige Empfehlung R 

(87) 15 des Ministerkomitees des Europa-

rates vom 17. September 1987 beachtet 

• daneben stützte sich der Datenschutz auf 
den Rahmenbeschluss 2008/977/JI des 

Rates vom 27. November 2008 über den 

Schutz personenbezogener Daten, die im 

Rahmen der polizeilichen und justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen verarbei-

tet werden (in: Amtsblatt der Europäi-

schen Union L 350 vom 30.12.2008); vgl. 

Art. 28, 30, 39: 

• der Datenschutz ist grundsätzlich in Art. 16 

AEUV und in Art. 8 der Grundrechtecharta 

normiert; demnach hat jede Person das 

Recht auf Schutz der sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten 

• im Übrigen ist der 40. Erwägungsgrund der 

EuropolVO zu berücksichtigen; der Europol 

spezifische Datenschutz bezieht sich inso-

fern auf die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

und beachtet die Vorschriften der Richtlinie 

(EU) 2016/680 des Europäischen Parlamen-

tes und des Rates sowie das Übereinkom-

men zum Schutz des Menschen bei der au-

tomatischen Verarbeitung personenbezo-

gener Daten des Europarates und dessen 

Empfehlung Nr. R(87) 15 

• es werden spezielle Vorschriften für die Ver-
arbeitung besonderer Kategorien personen-

bezogener Daten formuliert, Art. 30; z. B. 

Opfer von Straftaten, Zeugen, andere Per-

sonen, die Informationen über Straftaten 

liefern können und Personen, die unter 18 

Jahren sind 

• neu eingeführt wird das Instrument der vor-
herigen Konsultationen, die im Vorfeld be-

stimmter, besonders sensibler Verarbei-

tungsvorgänge zu erfolgen hat, Art. 39 (die 
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zur Anwendung dieses Rahmenbeschlus-

ses auf Europol Art. 1 Abs. 2 lit. b) und c) 

des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI 

beiden Fallkonstellationen, bei denen eine 

vorherige Konsultation durchgeführt wer-

den muss, finden sich in Art. 39 Abs. 1 lit. a) 

und b) 

Datenschutzrechtli-

che Verantwortung 

Art. 15: 

• die Verantwortung für den Daten-

schutz ist zweigeteilt: 

o die Mitgliedstaaten tragen die 

datenschutzrechtliche Verant-

wortung für die Daten, die sie an 

Europol übermitteln und die dort 

gespeichert werden, Art. 15 Abs. 

1 Nr. 1; diese Verantwortung be-

zieht sich auf die Rechtmäßigkeit 

der Erhebung, der Übermittlung 

an Europol, die Eingabe, Richtig-

keit und Aktualität der Daten so-

wie die Prüfung der Speiche-

rungsfristen, Art. 15 Abs. 1 

o Europol trägt die Verantwortung 

für die Daten, die entweder von 

Dritten übermittelt wurden oder 

aus der Analysetätigkeit von Eu-

ropol hervorgegangen sind (Art. 

15 Abs. 1 Nr. 2); der Begriff der 

Verantwortung bezieht sich dabei 

auf die gleichen Aspekte, wie bei 

den Mitgliedstaaten (s. oben) 

Art. 29: 

• der EuropolB übernimmt die bereits aus 

dem EuropolÜ bekannte Zweiteilung der 

datenschutzrechtlichen Verantwortung 

Art. 38: 

• die EuropolVO orientiert sich in systemati-

scher Hinsicht an der bereits bekannten 

Zweiteilung der datenschutzrechtlichen 

Verantwortung zwischen Mitgliedstaaten 

und Europol 

• lediglich mit Blick auf die Formulierung ha-
ben sich Veränderungen ergeben; so spricht 

Art. 38 Abs. 2 von der „Verantwortung für 

die Qualität personenbezogener Daten“; die 

Vorschrift ist damit globaler gefasst als noch 

unter dem EuropolB; die Mitgliedstaaten 

sind darüber hinaus verpflichtet, alle ange-

messenen Maßnahmen zu ergreifen, um im 

Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 

unzutreffende Daten zu löschen oder zu be-

richtigen, Art. 38 Abs. 2 lit. a) i.V.m Art. 28 

Abs. 1 lit. d) 

• Europol ist verantwortlich für die Qualität 

der Daten, die von Drittstaaten oder inter-

nationalen Organisationen oder unmittel-

bar von privaten Parteien übermittelt wur-

den, sowie für Daten, die Europol aus öf-

fentlich zugänglichen Quellen abgerufen 
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hat und aus eigenen Analysen stammen, 

Art. 38 Abs. 2 Lit. b) 

• übermittelt ein Mitgliedstaat personenbe-

zogene Daten an Europol, so obliegt ihm die 

Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der 

Datenübermittlung, Art. 38 Abs. 5 lit. a) 

Datenschutzbeauf-

tragter 

nicht vorhanden Art. 28: 

• mit dem EuropolB wird erstmalig die Funk-

tion eines Datenschutzbeauftragten ge-

schaffen 

• gemäß Art. 28 ist dieser für die Überwa-

chung der Einhaltung der Vorgaben des 

EuropolB bei der Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten zuständig, Art. 28 

Abs. 2 

Art. 41: 

• Die Regelungen zum Datenschutzbeauftrag-

ten wurden im Vergleich zum EuropolB de-

taillierter gefasst 

• die Aufgaben und der Verantwortungsbe-

reich des Datenschutzbeauftragten sind im 

Wesentlichen identisch geblieben 

• wesentliche Neuerung ist die Verpflichtung 

des Datenschutzbeauftragten zur Zusam-

menarbeit mit dem Europäischen Daten-

schutzbeauftragten, Art. 41 Abs. 6 lit. e) 

Verwendung der 

Daten 

Art. 17: 

• die Mitgliedstaaten dürfen personen-

bezogene Daten aus dem Informati-

onssystem, dem Indexsystem, den Ar-

beitsdateien zu Analysezwecken sowie 

auf jede andere Weise mitgeteilte Da-

ten nur zur Verhütung und Bekämp-

fung von Straften, für die Europol zu-

ständig ist, sowie sonstiger schwer-

wiegender Kriminalitätsformen nut-

zen, Art. 17 Abs. 1 UAbs. 1 

Art. 19: 

• die Regelung entspricht inhaltlich im We-

sentlichen Art. 17 des EuropolÜ 

• wie bereits in Art. 17 EuropolÜ geregelt, 

dürfen die Mitgliedstaaten die aus Euro-

pol-Dateien abgerufenen Daten nur zur 

Prävention oder Bekämpfung von Strafta-

ten nutzen, für die Europol zuständig ist 

sowie „anderer Formen schwerer Krimina-

lität“, Art. 19 Abs. 1 S. 1 

• ein eigener Artikel zur Datenverwendung 
findet sich unter der EuropolVO nicht; statt-

dessen wird die Verwendung der Daten in 

mehreren Artikeln geregelt 

• Art. 18 Abs. 6: „Europol kann Daten vo-

rübergehend verarbeiten, um zu bestim-

men, ob die betreffenden Daten für ihre 

Aufgaben relevant sind und, falls dies der 

Fall ist, für welche der in Absatz 2 genann-

ten Zwecke sie relevant sind.“ 
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• Europol darf die Daten nur zur Erfül-
lung seiner Aufgaben nutzen, Art. 17 

Abs. 1 UAbs. 3 

• die Mitgliedstaaten können beson-
dere Verwendungsbeschränkungen 

vorsehen, Art. 17 Abs. 2 

• spiegelbildlich zu Art. 17 Abs. 1 UAbs. 3 Eu-
ropolÜ darf Europol die Daten nur zur Er-

füllung seiner Aufgaben verwenden, Art. 

19 Abs. 1 S. 2 

• Verwendungsbeschränkungen sind in Art. 

19 Abs. 2 normiert 

• Art. 19 Abs. 1: Die Mitgliedstaaten, Unions-
einrichtungen, Drittstaaten oder internatio-

nale Organisationen bestimmen, zu wel-

chem Zweck die von ihnen an Europol über-

mittelten Informationen verarbeitet wer-

den dürfen 

• Art. 19 Abs. 2: Mitgliedstaaten, Unionsein-

richtungen, Drittstaaten und internationa-

len Organisationen können für den Daten-

zugriff oder die Datenverwendung beson-

dere Einschränkungen vorsehen, insbeson-

dere bezüglich Weitergabe, Löschung oder 

Vernichtung 

Überwachung der 

Abfragen/Protokollie-

rung 

Art. 16: 

• Europol protokolliert mindestens je-

den zehnten Datenabruf; bei dem In-

formationssystems wird jeder Abruf 

protokolliert 

• die Daten sind nach sechs Monaten zu 

löschen 

• durch das „Dänischen Protokoll“ vom 

27.11.2003 (2004/C2/01) werden die 

Protokollierungsregelungen dahinge-

hend geändert, dass die Vorschriften 

nun allgemeiner formuliert sind; es 

wird lediglich vorgegeben, dass Euro-

pol „geeignete Verfahren zur Überwa-

chung der Rechtmäßigkeit der 

Art. 18: 

• im Vergleich zum EuropolÜ sind die Vor-

schriften, analog zum „Dänischen Proto-

koll“ vom 27.11.2003 (2004/C2/01), allge-

meiner gehalten; hier heißt es: „Europol 

führt in Zusammenarbeit mit den Mitglied-

staaten geeignete Kontrollmechanismen 

ein, mit denen die Rechtmäßigkeit der Da-

tenabfrage aus den automatisierten Da-

teien, […], überprüft werden kann, […]“ 

• neu ist die explizite Erwähnung der Mit-
gliedstaaten in dem Wortlaut, woraus sich 

eine Verantwortungszuschreibung ergibt 

• Löschfrist: 18 Monate 

Art. 40: 

• mit der EuropolVO werden die Zwecke der 

Protokollierung sowie die zu protokollieren-

den Handlungen erweitert: „Zum Zwecke 

der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung, der Eigenkontrolle und 

der Sicherstellung der Unverfälschtheit und 

Sicherheit der Daten hält Europol die Erhe-

bung, Änderung, Offenlegung, Verknüpfung 

oder Löschung personenbezogener Daten 

sowie den Zugriff auf diese Daten schriftlich 

fest.“ 
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Abfragen im automatisierten Informa-

tionssammlungssystem“ entwickelt 

(Dänisches-Protokoll: S. 6); die Lösch-

frist von sechs Monaten bleibt beste-

hen 

Auskunftsanspruch/ 

Zugangsrecht 

Art. 19: 

• jede Person hat grundsätzlich einen 

Anspruch auf Auskunft über die sie be-

treffenden Daten, die bei Europol ge-

speichert sind 

• die Entscheidung, ob und inwieweit 
dem Antragsteller Auskunft erteilt 

wird, wird in einem gemeinsamen Ver-

fahren, an dem sowohl Europol als 

auch die unmittelbar betroffenen Mit-

gliedstaaten beteiligt sind, getroffen, 

Art. 19 Abs. Abs. 4 

• unter bestimmten Voraussetzungen 
ist eine Verweigerung der Auskunft 

möglich, Art. 19 Abs. 3 

Art. 30: 

• die Regelung des EuropolB entspricht in-

haltlich im Wesentlichen dem EuropolÜ 

• mit Blick auf die Auskunftsverweigerung 

ist ein zusätzlicher Grund aufgenommen 

worden: „zur Gewährleistung, dass keine 

nationalen Ermittlungen gestört wer-

den;“, Art. 30 Abs. 5 lit. c 

Art. 36: 

• inhaltlich weitestgehend übereinstimmend 

mit dem EuropolB; die Entscheidung über 

die Auskunft von Daten wird weiterhin im 

gemeinsamen Verfahren zwischen Mitglied-

staaten und Europol getroffen 

• neu ist die Einbindung des EDSB, bei dem 

nach Art. 36 Abs. 7 Beschwerde gegen die 

Entscheidung eingelegt werden kann; bis-

lang war eine Beschwerde lediglich gegen-

über der GKI möglich (Art. 19 Abs. 6 Euro-

polÜ und Art. 32 Abs. 1 EuropolB) 

Speicher- und Lösch-

fristen für personen-

bezogene Daten 

Art. 21: 

• Daten dürfen nur so lange gespeichert 

werden, wie dies zur Erfüllung der Eu-

ropol obliegenden Aufgaben erforder-

lich ist; spätestens nach drei Jahren ist 

die weitere Speichererforderlichkeit 

zu prüfen, Art. 21 Abs. 1 S. 1-2 

Art. 20: 

• keine Veränderungen im Vergleich zum 

EuropolÜ 

Art. 31: 

• bezüglich der Speicher- und Löschfristen er-

folgt in Anlehnung an die mit der EuropolVO 

eingeführten vereinheitlichten Informati-

onsverarbeitung ebenfalls eine Vereinheitli-

chung; während der EuropolB in Art. 20 Abs. 

1 für die Datenprüfung eine Trennung an-

hand des Informationssystems vorsah, legt 
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• die Überprüfung der Daten des Infor-
mationssystems obliegt der Stelle, 

welche die Daten eingegeben hat, Art. 

21 Abs. 1 S. 3 

• ferner: Mitteilungspflichten der Mit-

gliedstaaten bei der Löschung von In-

formationen aus nationalen Daten-

banken, die an Europol übermittelt 

wurden und dort in sonstigen Dateien 

gespeichert sind; sofern Europol ein 

weitergehendes Interesse besitzt, ist 

eine weitere Speicherung der betref-

fenden Daten in den Europol-Daten-

banken möglich; grundlegend ist da-

bei, dass sich das Interesse von Euro-

pol auf Erkenntnisse stützt, welche 

über die von dem Mitgliedstaat über-

mittelten Informationen hinausgehen, 

Art. 21 Abs. 4 

die EuropolVO in Art. 31 Abs. 2 einheitlich 

fest, dass die Datenüberprüfung nach drei 

Jahren generell durch Europol erfolgt; die 

Speicherfrist von drei Jahren ist identisch 

geblieben, kann allerdings nach Prüfung von 

Europol um weitere drei Jahre verlängert 

werden 

• Mitgliedstaaten sind nach Art. 31 Abs. 5 ver-

pflichtet, Europol darüber zu informieren, 

sofern Daten aus den eigenen Dateien ge-

löscht werden 

• an der Systematik, dass Daten bei einer Lö-
schung durch den Mitgliedstaat von Europol 

nur dann weitergespeichert werden dürfen, 

wenn sich der Speicherbedarf aus Informa-

tionen ergibt, welche über die von dem Da-

tenlieferanten übermittelten hinausgehen, 

ergeben sich keine Änderungen, Art. 31 Abs. 

4 und 5 

• erstmals werden mit Abs. 6 Ausnahmetat-

bestände geschaffen, unter denen perso-

nenbezogene Daten nicht gelöscht werden 

Datensicherheit/ 

Sicherheit der Verar-

beitung 

Art. 25: 

• die grundsätzliche Zuständigkeit für 
die technischen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Gewährleistung der 

Durchführung des EuropolÜ liegt bei 

Europol, Art. 25 Abs. 1 

Art. 35: 

• wie bereits im EuropolÜ normiert, sind so-
wohl Europol als auch die Mitgliedstaaten 

gemeinsam für die Integrität der automa-

tisierten Datenverarbeitung zuständig 

Art. 32: 

• die Zuständigkeiten für die Sicherheit der 
Datenverarbeitung sind wie im EuropolB 

zwischen Europol und den Mitgliedstaaten 

aufgeteilt 
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• für die Integrität der automatisierten 
Datenverarbeitung sind sowohl die 

Mitgliedstaaten als auch Europol zu-

ständig, Art. 25 Abs. 2; demnach ha-

ben „jeder Mitgliedstaat und Europol“ 

Maßnahmen zu treffen, „die geeignet 

sind […]“, Art. 25 Abs. 2 

Recht auf Berichti-

gung, Löschung und 

Einschränkung 

Art. 20: 

• Daten, die unrichtig sind bzw. deren 

Eingabe oder Speicherung im Wider-

spruch zum EuropolÜ steht, sind zu 

berichtigen oder zu löschen 

• Europol ist für die Daten zuständig, die 
von Drittstaaten oder Drittstellen 

übermittelt wurden oder die sich aus 

der Analysetätigkeit ergeben haben, 

Art. 20 Abs. 1 

• die Mitgliedstaaten sind, in Abstim-

mung mit Europol, zuständig für Da-

ten, die sie unmittelbar bei Europol 

eingegeben haben, Art. 20 Abs. 2 S. 1 

• unrichtige Daten, die auf einer „ande-
ren geeigneten Weise übermittelt“ 

werden, sind von Europol, in Abstim-

mung mit den Mitgliedstaaten, zu be-

richtigen oder zu löschen 

• jede Person das Recht, „Europol zu er-

suchen, sie betreffende fehlerhafte 

Art. 31: 

• keine Veränderungen im Vergleich zum 

EuropolÜ 

Art. 37: 

• im Vergleich zum EuropolB sind die Rechte 

auf Berichtigung und Löschung von Daten 

detaillierter ausgestaltet und an die grund-

sätzliche Neugestaltung der Informations-

verarbeitung angepasst worden; neben 

dem Recht auf Löschung und Berichtigung 

komm zudem ein weiteres Recht auf Ein-

schränkung hinzu, Art. 37 Abs. 3 

• an der grundsätzlichen Zuständigkeitssyste-
matik zwischen Europol und den Mitglied-

staaten ergeben sich keine Änderungen 

• Europol ist zuständig für die Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung, sofern die 

Daten von Drittstaaten, internationalen Or-

ganisationen, Unionseinrichtungen, priva-

ten Parteien übermittelt oder sie aus öffent-

lich zugänglichen Quellen beschafft wurden 

oder aus der eigenen Analysetätigkeit von 

Europol hervorgegangen sind, Art. 37 Abs. 4 
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Daten zu berichtigen oder zu löschen“, 

Art. 20 Abs. 4 UAbs. 1 
• die Mitgliedstaaten sind in Abstimmung mit 

Europol zuständig für die Daten, die sie an 

Europol übermittelt haben, Art. 37, Abs. 5 

Nationale 

Kontrollinstanz/ 

Nationale 

Kontrollbehörde 

Art. 23: 

• Art. 23 Abs. 1 S. 1 EuropolÜ verpflich-

tet die Mitgliedstaaten, eine nationale 

Kontrollinstanz einzurichten, die dafür 

zuständig ist, die Eingabe und den Ab-

ruf personenbezogener Daten durch 

den betreffenden Mitgliedstaat zu 

überwachen 

• zu diesem Zweck hat die Nationale 

Kontrollinstanz Zugriff auf die nationa-

len Daten, die im Informationssystem 

oder im Indexsystem enthalten sind, 

Art. 23 Abs. 1 S. 2 

• ferner ist die Nationale Kontrollinstanz 

dafür zuständig, die Tätigkeit der nati-

onalen Stellen und der Verbindungs-

beamten zu kontrollieren, soweit die 

Verarbeitung personenbezogener Da-

ten betroffen ist, Art. 23 Abs. 1 UAbs. 

3 

• nach Art. 23 Abs. 2 hat jede Person das 

Recht, die nationale Kontrollinstanz 

dahingehend zu ersuchen, ob die nati-

onale Datenverarbeitung im Zusam-

menhang mit Europol zulässig ist 

Art. 33: 

• keine Veränderungen im Vergleich zum 

EuropolÜ 

Art. 42: 

• die Nationale Kontrollinstanz wird in der Eu-

ropolVO unter dem Begriff Nationalen Kon-

trollbehörde aufgeführt 

• nach Art. 42 Abs. 1 S. 1 sind die Mitglied-

staaten verpflichtet, eine nationale Kon-

trollbehörde zu benennen 

• die Aufgaben der nationalen Kontrollbe-

hörde entsprechen denen der nationalen 

Kontrollinstanz unter dem EuropolB (vgl. 

dazu Art. 33 EuropolB) 
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Gemeinsame 

Kontrollinstanz/Bei-

rat für die Zusam-

menarbeit 

Art. 24: 

• zur Wahrnehmung einer allgemeinen 

Rechtsaufsicht von Europol wurde die 

Gemeinsame Kontrollinstanz (GKI) als 

unabhängige Instanz eingerichtet 

• Aufgabe der GKI ist es, die Datenverar-

beitung von Europol dahingehend zu 

überprüfen, ob betreffende Personen 

in ihren Rechten verletzt wurden 

• Zusammensetzung und Abstimmung: 
maximal zwei Mitglieder oder Vertre-

ter pro nationaler Kontrollinstanz (Art. 

24 Abs. 1 S. 3); bei der Abstimmung 

hat jede Delegation eine Stimme (Art. 

24 Abs. 1 S. 5) 

• darüber hinaus obliegt es der GKI, An-
wendungs- und Auslegungsfragen, die 

sich im Zusammenhang mit der Tätig-

keit von Europol bei der Verarbeitung 

und Nutzung personenbezogener Da-

ten ergeben, zu prüfen, Art. 24 Abs. 3 

S. 1 HS 1 

• Individualansprüche: „Jede Person hat 
das Recht, die gemeinsame Kontrol-

linstanz zu ersuchen, die Zulässigkeit 

und die Richtigkeit einer etwaigen 

Speicherung, Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung von sie betreffenden 

Art. 34: 

• die Vorschriften zur GKI sind weitestge-

hend deckungsgleich zum EuropolÜ 

• gemäß Art. 32 Abs. 1 kann gegen eine Ent-
scheidung von Europol bezüglich einer 

Überprüfung von Daten, eines Zugangs zu 

Daten oder ihrer Berichtigung oder Lö-

schung bei der GKI Beschwerde eingelegt 

werden, Art. 32 Abs. 1 („Beschwerde“); 

Entscheidungen der GKI in dieser Sache 

sind dem Betroffenen gegenüber endgül-

tig, Art. 34 Abs. 8 

Art. 45: 

• als Nachfolger der GKI wird ein Berat für die 

Zusammenarbeit eingesetzt 

• der Beirat besteht aus je einem Vertreter ei-
ner nationalen Kontrollbehörde jedes Mit-

gliedstaates und dem EDSB und hat u. a. die 

Aufgabe, die allgemeine Politik und Strate-

gie Europols im Bereich der Überwachung 

des Datenschutzes zu erörtern und Schwie-

rigkeiten bei der Auslegung und Anwen-

dung der EuropolVO zu prüfen 
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Daten bei Europol zu überprüfen.“, 

Art. 24 Abs. 4; gemäß Art. 24 Abs. 7 S. 

6 sind die von der GKI in diesem Zu-

sammenhang getroffenen Entschei-

dungen gegenüber allen Parteien 

rechtskräftig 

Durchsetzung von In-

dividualrechtsansprü-

chen 

• die einzige Möglichkeit bestand darin, 

Beschwerde bei der GKI einzulegen, 

Art. 24 Abs. 4; Entscheidungen der GKI 

waren nach Art. 24 Abs. 7 S. 6 rechts-

kräftig 

• keine Zuständigkeit des EuGH zur 

Durchsetzung von Betroffenenrechten 

mittels Klage 

• auch unter dem EuropolB konnten Be-

troffene lediglich Beschwerde bei der GKI 

einlegen, deren Entscheidung gegenüber 

dem Betroffenen endgültig war, Art. 34 

Abs. 8 

• zu beachten sind allerdings die mit dem 

Vertrag von Lissabon eingetretenen Ände-

rungen auf primärrechtlicher Ebene 

• verbunden mit der Aufhebung der bisheri-

gen Säulenstruktur und dem Wegfall von 

Art. 35 EUV-Amsterdam wird die Jurisdik-

tion des EuGH maßgeblich erweitert und 

u. a. auf die polizeiliche Zusammenarbeit 

ausgedehnt; für Europol ergibt sich inso-

fern eine Zuständigkeit des EuGH, als er 

nunmehr gemäß Art. 263 Abs. 1 S. 2 AEUV 

die Rechtmäßigkeit aller Handlungen der 

Einrichtungen oder sonstigen Stellen der 

Union mit Rechtswirkung gegenüber Drit-

ten überwacht; mit dem in Kraft treten des 

EuropolB handelt es sich bei Europol um 

eine solche Stelle der Union, wodurch sich 

• gemäß Art. 48 kann gegen Entscheidungen 

des EDSB Klage vor dem Gerichtshof der Eu-

ropäischen Union erhoben werden; mit Art. 

48 wird nun die mit dem Vertrag von Lissa-

bon auf primärrechtlicher Ebene geschaf-

fene Regelungslage (Art. 263 AEUV) voll-

ständig auf sekundärrechtlicher Ebene um-

gesetzt 
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die grundsätzliche Zuständigkeit des EuGH 

ergibt 

• im Übrigen kann nach Art. 263 Abs. 4 

AEUV jede natürlich oder juristische Per-

son gegen die an sie gerichteten oder sie 

unmittelbar und individuell betreffenden 

Handlungen sowie Rechtsakte mit Verord-

nungscharakter, die sie unmittelbar be-

treffen und keine Durchführungsmaßnah-

men nach sich ziehen, Klage erheben 

• beachte: Übergangsvorschriften aus Art. 

10 des Protokolls Nr. 36 zum Vertrag von 

Lissabon 

Einbindung des EDSB nicht vorhanden nicht vorhanden Art. 43: 

• mit Art. 43 erfolgt die Bindung von Europol 

an den EDSB, der für die Kontrolle und Si-

cherstellung der Anwendung der EuropolVO 

zuständig ist 

• bei der Ausübung seiner Aufsichts- und Kon-

trollpflichten arbeitet der EDSB eng mit den 

nationalen Kontrollbehörden zusammen, 

Art. 44 

• darüber hinaus wird der EDSB als zentrale 

Beschwerdeinstanz festgelegt, Art. 47 (in 

der Vergangenheit wurde diese Funktion 

von der GKI wahrgenommen, Art. 32 Abs. 1 

EuropolB) 
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• gegen Entscheidungen des EDSB kann vor 
dem EuGH Klage erhoben werden, Art. 48 

Einbindung des EuGH • die Anwendung des Vorabentschei-
dungsverfahrens auf das EuropolÜ 

war nach Art. 35 Abs. 2 EUV-

Amsterdam von der Abgabe einer Er-

klärung zur Anerkennung der Zustän-

digkeit des EuGH abhängig 

• maßgeblich war Art. 2 Europol-Ausle-
gungsprotokoll (Anknüpfungspunkt im 

EuropolÜ war Art. 40); demnach 

konnte jeder Mitgliedstaat eine Erklä-

rung abgeben, in der die Zuständigkeit 

des EuGHs für die Auslegung und An-

wendung des EuropolÜ im Wege der 

Vorabentscheidung anerkannt wird 

• für das EuropolÜ haben außer Groß-

britannien alle 14 Mitgliedstaaten eine 

entsprechende Erklärung abgegeben 

• ferner war der EuGH zuständig bei 

Streitigkeiten zwischen Europol-Be-

diensteten und Europol, Art. 40 Abs. 3 

• für die Überprüfung der Gültigkeit 

oder Verhältnismäßigkeit von Maß-

nahmen der Polizei oder anderer 

Strafverfolgungsbehörden eines Mit-

gliedstaates war der EuGH nicht zu-

ständig, Art. 35 Abs. 5 

• der 21. Erwägungsgrund zum EuropolB 
stellt zwar zunächst klar, dass Europol wei-

terhin der gerichtlichen Kontrolle nach 

den Vorgaben von Artikel 35 EUV-

Amsterdam unterliegt 

• zu beachten sind allerdings die mit dem 

Vertrag von Lissabon vorgenommenen 

Veränderungen bezüglich des EuGH, wel-

che dessen Zuständigkeit grundsätzlich 

auf Europol erweitern (s. oben: Durchset-

zung von Individualrechtsansprüchen; be-

achte: Übergangsfrist) 

• die Rolle des EuGH wird im Zuge der Euro-
polVO ausgebaut 

• mit Art. 48 (Klage vor dem EuGH gegen Ent-
scheidungen des EDSB) wird die konse-

quente Umsetzung von Art. 263 AEUV auf 

sekundärrechtlicher Ebene sichergestellt (s. 

oben: Durchsetzung von Individualrechts-

ansprüchen) 

• im Bereich der Haftung und des Rechts auf 

Schadensersatz werden ebenfalls Zustän-

digkeiten des EuGH begründet 

o Art. 49 Abs. 2: „Für Entscheidungen 

aufgrund einer Schiedsklausel in einem 

von Europol geschlossenen Vertrag ist 

der Gerichtshof der Europäischen 

Union zuständig.“ 

o Art. 49 Abs. 4: „Für Streitfälle im Zu-

sammenhang mit dem Schadensersatz 

nach Absatz 3 ist der Gerichtshof der 

Europäischen Union zuständig.“ 

o Art. 50 Abs. 1 S. 2 (Schäden infolge feh-

lerhafter Datenverarbeitung): „Die Per-

son erhebt Klage gegen Europol beim 

Gerichtshof der Europäischen Union 

[…].“ 
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Einbindung des Euro-

päischen Parlaments 

Art. 34: 

• Art. 34 Abs. 1: „Der Vorsitz übermittelt 

dem Europäischen Parlament jährlich 

einen Sonderbericht über die von Euro-

pol durchgeführten Arbeiten. Das Eu-

ropäische Parlament wird zu einer et-

waigen Änderung dieses Übereinkom-

mens gehört.“ 

• Anmerkung: die begrenzten Mitwir-

kungsmöglichkeiten des Europäischen 

Parlaments auf Grundlage des Euro-

polÜ wurden indirekt mit Art. 39 des 

Amsterdamer Vertrags erweitert; 

demnach muss der Rat das Parlament 

hören, bevor er eine rechtlich bin-

dende Maßnahme nach Art. 34 Abs. 2 

lit. b), c) und d) (Rahmenbeschlüsse, 

Beschlüsse und Übereinkommen) ver-

abschiedet; da mehrere Artikel des Eu-

ropolÜ festschreiben, dass der Rat die 

Entscheidung nach Titel VI des EU-

Vertrags (a. F.) trifft, muss auch das 

Parlament zuvor gehört werden; dies 

betrifft z. B. jede Änderung des Euro-

polÜ 

• die sekundärrechtliche Umsetzung 
dieser primärrechtlichen Vorgabe er-

folgte mit dem „Dänischen Protokoll“ 

Art. 34, 37, 42, 43, 48: 

• der EuropolB enthält eine Reihe von Rege-

lungen, welche die Rolle des Europäischen 

Parlaments im Europol-Kontext stärken: 

o Art. 48 (Unterrichtung des Europäi-

schen Parlaments): auf Ersuchen des 

Europäischen Parlaments treten der 

Vorsitz des Rates, der Vorsitzende 

des Verwaltungsrates und der Direk-

tor vor dem Europäischen Parlament 

auf, um Europol spezifische Frage-

stellungen zu erörtern (Anmerkung: 

Hervorzuheben ist, dass künftig die 

Verpflichtung besteht, diesen Ersu-

chen von Europol auch nachzukom-

men) 

o Art. 37 Abs. 10 bestimmt, dass fol-

gende Dokumente nach Genehmi-

gung durch den Rat an das Europäi-

sche Parlament weiterzuleiten sind: 

Voranschlag der Einnahmen und Aus-

gaben, Entwurf des Stellenplans und 

endgültiger Haushaltsplan, Arbeits-

programm für die künftigen Tätigkei-

ten von Europol und allgemeiner Be-

richt über die Tätigkeit von Europol 

im Vorjahr 

• mit der EuropolVO wird die Rolle des Euro-
päischen Parlaments ausgebaut 

• die Kontrolle der Tätigkeit von Europol wird 
vom Europäischen Parlament zusammen 

mit den nationalen Parlamenten ausgeübt, 

Art. 51 Abs. 1 

• zur Durchführung dieser Kontrolltätigkeit 

wird ein gemeinsamer parlamentarischer 

Kontrollausschuss eingerichtet, der die poli-

tische Kontrolle über Europol ausübt 

o folgende Befugnisse sind hervorzuhe-

ben: der Vorsitzende des Verwaltungs-

rates, der Exekutivdirektor oder ihre 

Stellvertreter erscheinen auf Verlan-

gen zur Erörterung u. a. der Organisati-

onsstruktur von Europol und der mög-

lichen Einrichtung neuer Einheiten und 

Fachzentren, Art. 51 Abs. 2 lit. a); An-

hörung des gemeinsamen parlamenta-

rischen Kontrollausschusses zur mehr-

jährigen Programmplanung, Art. 51 

Abs. 2 lit. c) 

• zusätzlich verfügt der gemeinsame parla-

mentarische Kontrollausschuss über um-

fangreiche Informationsrechte gegenüber 

Europol, Art. 51 Abs. 3, 4 und 5 
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vom 27.11.2003 (2004/C2/01); der Rat 

wurde verpflichtet, das Europäische 

Parlament bei jeder Initiative eines 

Mitgliedstaates bzw. der Kommission 

hinsichtlich einer Maßnahme im Sinne 

von Art. 10 Abs. 1 und 4, Art. 18 Abs. 

2, Art. 24 Abs. 7, Art. 26 Abs. 3, Art. 30 

Abs. 3, Art. 31 Abs. 1, Art. 42 Abs. 2 so-

wie bei einer Änderung des Überein-

kommens bzw. von dessen Anhang zu 

konsultieren (Dänisches-Protokoll: S. 

7) 

• im „Dänischen Protokoll“ vom 

27.11.2003 (2004/C2/01) wurde fer-

ner festgelegt, dass der Vorsitz des Ra-

tes oder dessen Vertreter an Sitzun-

gen des Europäischen Parlaments zur 

Erörterung von allgemeinen Fragen im 

Zusammenhang mit Europol teilneh-

men können; der Vorsitz oder dessen 

Vertreter können vom Europol-Direk-

tor unterstützt werden (Dänisches-

Protokoll: S. 7) 

• im Übrigen wurde mit dem „Däni-
schen Protokoll“ vom 27.11.2003 

(2004/C2/01) eingeführt, dass der Rat 

den fünfjährigen Finanzplan von Euro-

pol zur Unterrichtung an das 

o die von der GKI erstellten Tätigkeits-

berichte werden dem Europäischen 

Parlament zugeleitet, Art. 34 Abs. 6 

o nach Art. 42 und 43 ist das Europäi-

sche Parlament an der Genehmigung 

sowie Kontrolle des Haushalts betei-

ligt 

o für die Finanzierung von Europol be-

darf es der Zustimmung des Europäi-

schen Parlaments, Art. 42 Abs. 1 S. 2 

o das Europäische Parlament ist für die 

Erteilung der Entlastung für die Aus-

führung des Haushaltsplans verant-

wortlich; damit einhergehend ist Eu-

ropol verpflichtet, dem Europäischen 

Parlament alle Informationen zu 

übermitteln, welche es für die ord-

nungsgemäße Umsetzung des Entlas-

tungsverfahrens benötigt, Art. 43 

Abs. 10 
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Europäische Parlament weiterleitet 

(Dänisches-Protokoll: S. 7) 

Schadensersatzan-

sprüche 

Art. 38 und 39: 

• Art. 38 Abs. 1 bestimmt, dass jeder 

Mitgliedstaat nach seinem nationalen 

Recht für Schäden haftet, die aufgrund 

einer in rechtlicher oder sachlicher 

Hinsicht fehlerhaften Datenverarbei-

tung entstanden sind 

• Art. 38 Abs. 2: sofern sich die fehler-

haften Daten aufgrund einer fehler-

haften Übertragung der Daten oder ei-

ner Verletzung der im EuropolÜ fest-

gelegten Pflichten durch einen oder 

mehrere Mitgliedstaaten bzw. durch 

eine fehlerhafte Bearbeitung der Da-

ten durch Europol ergeben haben, so 

sind dem betroffenen Mitgliedstaaten 

die Schadensersatzzahlungen zu er-

statten 

• Art. 38 Abs. 3: bei Meinungsverschie-

denheiten entscheidet der Verwal-

tungsrat mit einer zwei-Drittel Mehr-

heit 

• Art. 39 Abs. 2: Europol ist verpflichtet, 

den Schaden, der durch ein Verschul-

den seiner Organe, stellvertretenden 

Direktoren oder Bediensteten in 

Art. 52-54: 

• Art. 52 und 53 EuropolB entsprechen in-

haltliche Art. 38 und 39 EuropolÜ 

• ergänzt wird das Regelwerk zur Haf-

tung/zum Schadensersatz um die Haftung 

bei der Teilnahme von Europol an gemein-

samen Ermittlungsgruppen, Art. 54 

• Art. 54 EuropolB übernimmt dabei die be-
reits im Änderungsprotokoll vom 

28.11.2002 (GEG-Protokoll, veröffentlicht 

im Amtsblatt Nr. 312 vom 16.12.2002) 

festgehaltene Regelung 

Art. 49-50: 

• mit der EuropolVO wird der EuGH in das 

Haftungsregime im Europol-Kontext einge-

bunden; z. B. 

o „Für Streitfälle im Zusammenhang mit 

dem Schadensersatz nach Absatz 3 ist 

der Gerichtshof der Europäischen 

Union zuständig.“, Art. 49 Abs. 4 

o Schäden infolge fehlerhafter Datenver-

arbeitung: „Die Person erhebt Klage 

gegen Europol beim Gerichtshof der 

Europäischen Union […].“, Art. 50 Abs. 

1 S. 2 

• neu eingeführt wird mit der EuropolVO die 

Möglichkeit, einen Anspruch auf Schadens-

ersatz infolge der fehlerhaften/widerrecht-

lichen Verarbeitung personenbezogener 

Daten direkt gegenüber Europol und nicht 

nur über den Umweg eines Mitgliedstaates 

geltend zu machen, Art. 50 Abs. 1 S. 1 sowie 

Art. 52 Abs. 1 S. 2 
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Ausübung ihres Amtes entsteht, zu er-

setzen; nach Art. 39 Abs. 3 hat der Ge-

schädigte gegenüber Europol einen 

Anspruch auf Unterlassung einer 

Handlung oder auf Widerruf 

• mit dem GEG-Protokoll wird das Haf-
tungsregime um Regelungen im Hin-

blick auf den Einsatz von Europol-Be-

diensteten im Rahmen von gemeinsa-

men Ermittlungsgruppen ergänzt, Art. 

39a 

o demnach wird ein Schaden, den 

ein Europol-Bediensteter verur-

sacht hat, von dem Mitgliedstaat 

ersetzt, in dessen Hoheitsgebiet 

der Schaden entstanden ist; der 

Schaden wird durch den Mitglied-

staat so ersetzt, wie er ihn erset-

zen müssten, wenn seine eigenen 

Beamten ihn verursacht hätten, 

Art. 39a Abs. 1 

o sofern nicht anders vereinbart, ist 

Europol zur Erstattung des Scha-

densersatzes verpflichtet, Art. 

39a Abs. 2 

Personal Art. 30: 

• der Direktor, die stellvertretenden Di-

rektoren und die Bediensteten von 

Art. 39: 

• für den Direktor, die stellvertretenden Di-

rektoren und das Personal von Europol 

Art. 53-56: 

• für das Personal von Europol sind das Beam-

tenstatut und die 
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Europol dürfen von keiner Regierung, 

Behörde, Organisation oder nicht Eu-

ropol angehörenden Personen Wei-

sungen entgegennehmen oder anfor-

dern; bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 

lassen sie sich von den Zielen und Auf-

gaben von Europol leiten, Art. 30 Abs. 

1 

• die Bestimmungen zum Personal wer-
den in dem Personalstatut festgelegt, 

Art. 30 Abs. 3 

• zu beachten sind ferner die Regelun-
gen des Protokolls über die Vorrechte 

und Immunitäten für Europol, die Mit-

glieder der Organe, die stellvertreten-

den Direktoren und die Bediensteten 

von Europol 

• mit dem GEG-Protokoll wird das Pro-
tokoll über die Vorrechte und Immuni-

täten dahingehend ergänzt, dass Euro-

pol-Bediensteten bei der Teilnahme 

an einer GEG keine Immunität zusteht, 

Art. 2 GEG-Protokoll 

gelten die Bestimmungen des Statuts der 

Beamten der Europäischen Gemeinschaf-

ten und die Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten der Euro-

päischen Gemeinschaften 

• Europol-Personal besteht aus Zeit- 
und/oder Vertragsbediensteten, Art. 39 

Abs. 4 

• ferner können die Mitgliedstaaten natio-

nale Sachverständige zu Europol entsen-

den; der Verwaltungsrat erlässt diesbe-

zügliche Durchführungsbestimmungen, 

Art. 39 Abs. 5 

Beschäftigungsbedingungen für die sonsti-

gen Bediensteten einschlägig, Art. 53 Abs. 1 

S. 1 

• wie bereits im EuropolB vorgesehen, be-

steht das Personal von Europol aus Zeit- 

und/oder Vertragsbediensteten; einige 

Zeitplanstellen sind ausschließlich für Be-

dienstete aus den zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten vorgesehen und dürfen 

maximal einmalig verlängert werden, Art. 

53 Abs. 2 

• weiterhin kann Europol nach wie vor auf ab-
geordnete nationale Sachverständige zu-

rückgreifen, Art. 56 Abs. 1; für die zu Euro-

pol abgeordneten Sachverständigen be-

schließt der Verwaltungsrat eine Regelung, 

Art. 56 Abs. 2 

Finanzierung Art. 35: 

• die Finanzierung erfolgt über Beiträge 

der Mitgliedstaaten und andere gele-

gentliche Einnahmen, Art. 35 Abs. 2 S. 

1 

Art. 42: 

• unbeschadet anderer Einnahmen erhält 

Europol einen Zuschuss der Gemeinschaft 

aus dem Gesamthaushaltsplan der Euro-

päischen Union, Art. 42 Abs. S. 1 

Art. 57: 

• die Finanzierung von Europol erfolgt, unab-

hängig von anderen Finanzmitteln, durch ei-

nen Beitrag der Union aus dem Gesamt-

haushaltsplan der EU, Art. 57 Abs. 3 
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• der 5-jährige Finanzplan wird vom Ver-
waltungsrat einstimmig beschlossen 

• die Kontrolle über die Bindung und 
Zahlung der Ausgaben sowie Feststel-

lung und Einziehung der Einnahmen 

obliegt dem Finanzkontrolleur 

• für die Finanzierung von Europol bedarf es 
der Zustimmung des Europäischen Parla-

ments und des Rates (Haushaltsbehörde), 

Art. 42 Abs. 1 S. 2 

• die Mittel für den Beitrag der EU zu Europol 
müssen vom Europäischen Parlament und 

vom Rat genehmigt werden, Art. 58, Abs. 7 

Finanzielle Unterstüt-

zung der Mitglied-

staaten 

- - Art. 61: 

• nach Art. 61 Abs. 2 darf Europol zur Erfül-

lung der in Art. 4 genannten Aufgaben Fi-

nanzhilfen gewähren 

• für die Durchführung grenzüberschreiten-

der Operationen und Ermittlungen sowie 

Schulungen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit. h) 

und i) kann Europol die Mitgliedstaaten 

auch ohne eine Aufforderung zur Einrei-

chung von Vorschlägen finanziell unterstüt-

zen, Art. 61 Abs. 3 
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